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densschutz-Klausei aufgervorfenen Fragen nicnt ersicirtüäir.

Daß öe Stadt Haan sich ausschließiich von den wirtschaftlichen Interessen des Projekl-

entwicklers an einer rnögiichst profitablen Ausnutzbarkeit des Plangebiets hat leiten las-

sen rind sich dabei in rücksichtsloser Weise über die nicht weniger schutzwrirdigen Be-

lange des Naturschutzes hinweggese6.bat belegt zude,nr die Tatsache, daß im Plange-

biet insgesamt 28 unter Schutz gestellte alte Bäume gefälit werden müssen. Hierbei

handeit es sich ebenfalls um einen erheblichen Eingdffin Natur urd Landschaft, der

nach $ 4 Abs. 1 Landschaftsgesetz NRW (LG NRW) zu vermeiden ist.

4. Drnchgreifende rechtliche Bedenken bestehen schließlich gegen die im Bebauungsplan-

entwurf vorgbsehene Festseta.rng der Kerngebiete.

Das städtebauliche Erscheinungsbild eines Kerngebietes ist nach $ 7 Abs. I BauNVO

gekennzeichnet durch das Vorwiegen der Unterbringung von Einzelhandelsbetrieben

sowie von zentralen Einrichtunge,n der Wirtschaft, der Verwaltung und der Kultur. Die-

se Haupürutzunge,n bestirnmen die Eigenart eines Kerngebietes- Mit dem vielfültigen

und vielgestaltigen Angebot der in $ 7 Abs. 1 BaUNVO bezeichneten Haupürutzungen

erfrIlt das Kerngebiet im städtebauliche,n Ordnungsgefüge zentraie Funktionen. Festset-

zungen, die zu eine,n völiigen oder auch zum weitgehenden Ausschluß der nach $ 7

Abs. 1 Baui{VO in einem Kenrgebiet zulässigen Hauptnutzung fübrer5 rauben dern

Kemgebiet seine Nutzungsvielfalt und damit seine Identität als Zentrum.

Bielenberg in: EmsVZinkahn/Bielenberg, BauNVO,
Kommentar,$7Rn.40.

Zwarist ausweislich der textlichen Festsetzung L.2 zxnBebaur.rngsplan - mit Ausnah-

me von Wohnunge,n nach $ 7 Abs. 2 Nr. 7 BauGB - nicht vorgesehen, die Variations-

breiten der in einean Kemgebiet nach $ 7 Abs. 2 BaUNVO zuiässigen Nutzungen im

Wege der städtebaulichen Feinsteuerung weiter zu gliedem.

Mt Blick darau{ daß Ziel der Festsetzung des Kerngebietes ausschließlich die Errich-

tung der "Windhöve1-Passage" isf steht bereits bei Aufstellung des Bebauungsplans Nr.

143 fest, daß die in einem Kemgebiet insgesamt zulässigen Hauptnutzungen, die dessen

Eigenart bestimmen, vorliegend überhaupt gar nicht verwirklicht werden sollen. Da3

hier zentrale Einrichtungen der Verwaltung oder Kultur entstehen sollen, ist mit Blick

auf die Errichtune des Einkaufszentrums. das natrezu dje q.esamte.Fiächä des Planse-

I

001 a29



5.

REDEKER SELLNER DAF{S & \TIDMAIER BLATT NR. 8

biets einnimmt, ausgescblossen.

Insoweit hat der Rat der Stadt Haan einer Baugebietsfestsetzung getroffen, die nicht mit
dem projektierten Vorhaben in Einklang zu bringen ist. Geht es - wie vorliegend - aus-

schließlich um die Errichtung eines Einkauftentrums, so hat der Verordnungsgeber der

Bainutzungsverordnung dem Plangeber mit der Mögiichkeitnx Festsetzung von Son-

dergebieten ($ 11 BaUNVO) ein spezielleres Instrument zur Verfrgr:ng gesteil! von

dem auch der Rat der Stadt Harn entsprechend Gebrauch zu mache,lr hat.

Des weiteren bestehe,n auch erhebliche rechtliche Bedenken an der Zuiässigkeit der im
Kemgebiet zum Maß der baulichen Nutzung gekoffenen Festsetzungen- Denn der Be-

bauungspianbegründung ist an keiner Stelle zu eirtnehmen, warum die nach g 17

BauNVO in Kerngebieten maximal zulässige Geschossflächenzahl (GFZ) von 3,0 voll-
ständig ausgeschöpft werden muß. Dies w?ire aber mit Blick auf die in der Umgebung

vorhandene Wohnbebauung, die gerade nicht durch Großflächigkeit gekennzeichnet ist,

entsprechend zu begninden gewesen. Diese Festsetzung widerspricht zudem den Aus-

führungen des Rates der Stadt Harn in der Bebauungsplanbegründung, in der von einer

offenen und aufgelockerten Bebauung die Rede ist.

Weiter ist bedenklich, daß für die flächenmäßig größten Gebietsfestsetzungen - MK 1

und MK 7 - keine Aussagen zur Bauweise erfolgen, obwob-l diese Gebiete in unmittel-

barer Nachbarschaft zu denkmalgeschützten Objellen sowie zum Schillerpark liegen.

Hätte der Plangeber sich bei Festsetzung der Bauweise in diesen Baugebiete,n von den

zwingenden Vorgaben des $ 9 Denkmalschutzgesetz NW leiten lasseq hätte er sich mit
Blick auf die in der Umgebung vorhandene Bebauung fiu eine offene Bauweise aus-

sprechen müssen.

Die nunmehr der Öffentlichkeit vorgestellte Bauleitplanung spricht schließlich den in

$ I Abs. 5 BaUGB fonnulierten Planungsleitliniear Hohn. Danach solien Bauleitpläne

eine nachhaltige städtebauiiche Entwicklung die die sozialen, wirtschaftüchen und

umweltschütze,:rde,n Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Gene-

rationen miteinander in Einklang bringt und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienen-

de sozialgerechte Bodennutzung gewährieisten und dazu beitragen, eine menschenwär-

dige Umweit zu sichem und die nattiriichen LebensgrundlagerLzLtschützen und zu errt-

wickeln. Die von der StadJ Haan im Entwr:rf des Flächennutzungsplans bzw. des Be-

bauungsplans Nr. 143 vorgesteilten Planungsziele laufen in die genau entgegengesetzte

io
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Richtung. Insbesondere der Bebauungsplanentururf genügi offenkundig nichi den ali-
gemeinen Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse, sondern verschärft die Kon-
flikte, die das unmittelbare Nebeneinander von gewerblicher Einzelhandelsnutzung mit
all ihren typischen Emissionen und dem immjssionsempfindiichen Wohnen zwangsläu-

fig und unve,l:neidbar mit sich bringen. Das immissionsschutzrechtliche Trennungsge-

bot des $ 50 BImSchG schiießt jedenfails die Festsetzung eines Kemgebietes, mit der

die pianungsrechtlichen Voraussetzunge,n für die Ansiedlung eines Einkauüentrums ge-

schafFen werden sollerq in unmitteibarer Nachbarschaft zu einem allgerneinen Wohnge-

biet aus.

Die nachfolgende Betrachtung erhebt keineswegs den Anspruch aufVoliständigkeit. Sie

erweist jedoch, daß die Abwägung im Hinblick auf die L?irmimmissionen von Grund

auf und damit insgesamt mangelhaft und deshalb unbrauchbar ist. Eine auf d.ieser

Grundlage ergehender Satzungsbeschluß wäre damit offea*undig und grob rechtswid-

rig"

a) Frir die Abwägungsentscheidung des Rates der Stadt Haan ist vor allem von Be-

iang ob die durch den anlagebezogenen Zu- und Abgangsverkebr sowie die durch

die Benutzung der Parkdecks hervorgenrfenen Immissionen aus Sicht der mittel-

bar betroffenen Nachbarschaft als zumutbar angesehen werden können-

Der Rat der Stadt Haan irrt, wenn ermeint, die Zumutbarkeit von Lärmimmissio-

nen allein nach Maßgabe technischer Regelwerke - wie hier namentlich nach

Maßgabe der TA L?irnr - beurteüen zu können Denn die TA-Lärm gilt unmittel-

bar nur für die immissionsschurzrechtliche Prüfirng solcher Anlage,n, die ais ge-

nehmigungsbedürftige oder nicht genehmigungsbedürftige Anlagen den Anforde-

rungen des 2. Teils des BimSchG unterliegeq nicht jedoch für den Erlaß eines

Bebauungsplaas, auch wenn dieser letztlich der Verwirklichung eines konkreten

Vorhabens dienen soll.

vgi. dazu nur QVG Mänster, Urt. v. 25.11.2005 -7aD
11104.NE -, ÖffiauR 2A05,54 f.

Zwat können für die Bemessung der Zumutbarkeit der mit eine,rn anlagebezoge-

nen Vorhaben verbundenen L?jrmbeeintächtigungen der TA-LiLm brauchbare

Anhaltsprmkte entnommen werden. Dies entbindet den Plangeber aber nicht vor
einei eigenstäindigen Abwägung betreffend die unterLärmgesichtspunkten auf-
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ge\r/orfbne hnmissionssituation.

Vor diesan Hintergrund hätte es der Rat der Stadt Haan unter Hinweis auf die Er-

gebnisse der von der ITG immobilien-Trehand-GmbH & Co. in Auflrag gegebe-

nen,,Verkehrs- und Schalltechnischen Untersuchung für die Entwickh:ngsmaß-

nahme Windhövelpassage i:l Haa:l" aus März 2006 nicht bei der b1oßen Feststel-

iung bewenden lassen dürfeq dafJ auf der Grundiage dieser Prognose eine unzu-

mutbare Läirmbeeinträchtigung der Nachbarschaft ausgeschlosse,n werden könne.

Sind schädliche Umweiteinwirkung erL nrerwarten, hat der Rat nämlich in eigener

Verantwortung abzuwägen, ob die mit der Bauleitplanung verfolgten Ziele so hin-

reichend gewichtig sind um an der Bebauungsplanung festarhalten, oder ob die

Planung nicht mit Blick auf die mit ihr verbundenen Immissionsauswirkungen

weniger gewichtig ist und deshalb die der Planung e,:rtgegenstehenden immissi-

onsbelange nicht übemrindbar sind.

Diesen Aaforderungen wird die zum Lärmschutz getroffene Abwägungsentschei-

drrng nicht gerecht.

b) In der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts,

s. insbesondere NVwZ-RR 2000, 146; BVerwGE 117, 58,

ist weiter anerkannt, daß auch Lärm, der r:nterhalb der in den technischen Normen

und Regeiwerken vorgegebe,nen Trnmissionsgrenz- und Richtwerten verbleibt,

abwägungserheblich sein kann. Dies folgt bereits aus dem immissionsschutzrecht-

üchen Optimierungsgebot.

Entgegen dieser ständigen höchst'ichterlichen Rechtsprechung wird in dem im-

nissionsschutaechtlichen Gutachten angenolnmen, daß Erhöbungen des Lärrrni-
veaus nicht schlechthia sondem nur dann abwägungsrelevant sind, wenn sie be-

stimmte qualitative Merkmale erfü1len Auch insoweit erweist sich die Abwä-

gungsentscheidung als fehlerhaft.

c) Der Rat der Stadt Haan durfte die Immissionsprognose der Ingenieurgesellschaft

für Verkehrswesen mbH auch deshalb nicht in seine Abwägung ob die von dem

projektierten Einkaufszentrum ausgehenden schädlichen lJmwelteinwirkungci

der Nachbarschaft zumutbar sind- einstellen. weil d.ieses Gutachten in mehrfacher
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F{insicht an methodisclen f'eUern leidet r.rnd bereits deshalb keine zuverlässige

Aussage über die tatsächiiche Lärnrbetroffenheit der angrenzenden Nacbbarn zg-
läßt. Dies ergibt sich aus folgenden En'ägungen:

Soweit die Lärrngutachter davon ausgehen, daß Anlieferverkehr nur in der Zett
zwische,n T uäd 20 h statlfinden wird verkennen sie, dafJ eine Anlieferung von
Geschäften, die in der Windhövelpassage eingerichtet werden soilen, typischer

Weise schon deutlich vor 6 h stattfindet. Mit Blick darau{ daß der Anlieferver-
kehr im wesentlichen über die Rampe an der Schillerstraße erfolgen soli, wäre es

nicht zuletzt mit Blick darauf, daß e,ntlang der Schillershaße überwiegend Wohn-

häuser vorhandenen sind, die aufgrund ihrer Lage in einem allgerneinen Wohnge-

biet besondere Wohnruhe genießerq erforderlich gewesen, diesen Aspekt im
Rahmsn der Inrmissionsprognose ausfrhrücher zu betrachten. Hinzu komm! daß

es sich bei der Schillerstraße um eine sehr schmale Strafje handelt und auch die

Zufahrt zu dem projekfierten Einkaußzentrum über die Schillerstraße so konzi-
piert ist das hier LlflM nur nacheinander einfabren könne,n. Dies hat zur Folge, daß

es während der Hauptanlieferungszeite,n voraussichtlich zu erheblichen Verkehrs-

stockungen auf der Schillerstraße kommen wird. Der dr:rch das Anfahren und Ab-
breursen schwerer LkW verursachte Lärm, der als anlagenbezogene,r Lärlr eben-

falls de,rn projektierten Einkaußzenkum zuzurechnen is! ist in der Immissions-

prognose ebenfalls nicht ,ngemessen betrachtet worden

Mit Blick auf die Immissionskonfliktg die durch das Nebeneinander von Ke,r:rge-

bieten auf der einen und allgemeinen \fshngebieten auf der andere,n Seite hervor-
gerufen werde,lr, wäre es zum anderen erforderlich gewesen, die Auswirkungen
der Rairrpe zum Parkdeck als weitere Störquelie zu untersuchen. Zwar wird auf S.

24 des Gutachten auf diese Problematik hingewiese,n. Sie hätte aber mit Blick auf
die zur Erhaltung gesunder Wohnverhältnisse notwendige Schallabschirrnung

zum allgemeine.n Wohngebiet einer genaueren Unterzuchung bedurft.

Auch die Annabme der Gutachterhinsichtlich d.er voraussichtlichen Fahrzeugbe-

wegungen - bezogen auf die Nutzzeit der Stellpiätze - von A,44 ist nicht nach-

vollziehbar. Denn in det Parkplatziärmstudie 2003 werden deutlich höhere Werte

genannt. Aus diesem Grund ist ein Wert zwischen 0,6 und 1,0 realistisch. Denn

mit Blick darauf, daß weder Aussagen zu einem Branchenmix vorliegen noch
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festgeseiä sind, rnuß von der geplanton Nutzung ais Einkaufszentrum und damit

einer deutlich höheren Steliplatzrutzzeit ausgegangen werden.

Dies hat zur Folge, daß die frr die Teilbeudeilungspegel des Parkdecks errrittel-
ten lmmissionswerte um mindestens 2 dB(A) und ggf, bis 4 dB(A) höher anzuset-

zen gewesen wären. Hinzu kommt, daß mit der vorgelegten Planung bisher ge-

schützte bzw. innenliegende Hofanlagen derunmitteibar angrenzenden Wohnbe-

bauung aufgehoben werde,n und nru:mehr erheblichen Immissione,n ausgesetzt

werden. Diese Wechselwirkung zw'ischen einen Einkau&entn:n r:nd den damit

aniage,lrbezogenen Immissionen auf der einen und den gesunden Wohn -und Ar-
beitsverhäiltrissen auf der anderen Seite wäre ebenfalls vertieft zu r:ntersr.rchen

gewese,ll.

Mit Blick auf die niedrige Stellplatzfrequentierung, die in der Inmissionsprogno-

se zugrunde gelegt worden isf erweist sich auch die Ausweisung der Stellp1ätze

a1s widerspnichlich, d.a diese Zahl dienoch in der tnmissionsprognose €Inge-

nornmene Stellplatzzahl deutlich übersteigt. Insoweit ist entweder die Immissi-

onsprognose oder aber das den Entwurfsbegründungen zugrundeliege,lrde Zah-

lenmaterial.

Desweiteren ist die rgaahme der Gutachter, daß es sich bei dem geplanten Park-

deck um eine dreigeteilte Anlage handelg nicht nachvollziehbar. Der Abbildung

auf S. 26 des Gutachtens ist nämlich eine Hauptzirkulation frr eine aus verkehrs-

planerischer Sicht ungünstige Variante zu entnehmen, die ein erhöhtes Parksuch-

verhalten impliziert. Aus diese,m Grund ist davon auszugehen, daß die (die Ergeb-

nisse der Lärmprognose begünstigende) Dreiteilung mit der gleichömrigen An-
nahme zur Verteilungsdichte der Steliplätze hinsichtlich der Prognosewerte nicht

in Ansatz gebracht werden durfte. Daher ist mit hoher Wahrscheinlicbkeit davon

auszugehen, daß die westüch und nordwestlich an das projekfierte Einkaußzen-

tum angrenzende,n allgemeinen Wohngebiete einer deutlich höheren bnmissions-

belastung ausgeseEt sein werden als in der Prognose angenorrmen. Daß die das

Parkdeck betreffende Immissionsprognose fehlerhaft ist, ergibt sich schließlich

daraus, daß es insoweit an einer Darsteilung von Isophonen-Linien fehlt, anhand

derer erst die tatsächiich vorhandene Lärmbelastune hätte verläßlich beurteilt -

werden können.

io
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Schiußendiich ist die hnmissionspro!'nose deshalb nicht aussagekräftig. weil die

erhebüchen Zusazbelastungen, die durcb die Lüftungsanlagen der Tiefgarage

. hervorgerufen werdea, nicht einbezogen worden sind.

d) Daß bei Verwlklichung der jeweils im Entwurf vorgestellten Planung außer.Läir:n

auch andere schädliche Umwelteinwirkungen entstehen, spielt in der Begründung

zum Bebauungsplan und der Begnindung ztrm Flächennutzungsplan allenfalls

sehr punktueli und wenn überhaupt, dann nur g^r'7. atrtRande eine Rolle. Es wird

insbesoudere nicht untersucht, inwieweit die entlang der Schillerstaße und der

Kaiserstaße vorhande,lre Wohnnutzung schon heute durch schädüche Umwelt-

einwirkungen wie Stäube und Gerüche beeinträchtigt wird rmd welche zusätzli-

shsn Tmmissionen diesbezüglich durch die Bauleitplanung voraussichtüch zu er-

warten sind. Zwangsläufige Folge dieser Defizite ist, daß selbstverständiich auch

nicht erwogen worden ist, ob die nach Lage der Drnge auf die Wohnnutzung zu-

komme,lrden Immissionen in Gestalt von Stäuben und Gerüchen zumutbar sind

oder nicht.

7. Abschließend ist bereits im Rahmen des Außtellirngwerfahrens auf Folgendes hinzu-

weisen: Nach $ 51 Abs. 7 Bauo NW müssen Steilplätze so angeordnet und ausgeführt

werden" daß LZirm oder Geräusche das Wohnen, die Ruhe r:nd die Erholung in der Um-

gebr.rng nichtüber das zumutbare Maß hinaus stören.

Auch wenn $ 51 Abs. 7 BauO NRW im Bebauungspianverfahren keine unmittelbare

äußere Planr.urgsgrenze der Ge,meinde statuier! weil diese Bestimmirng nicht an der für

die Bauleitpianung maßgeblichen Aufgabe ausgerichtet ist, die bauliche und sonstige

Nutzung der Grundstricke in der Gemeinde vorzubereiten und zu leiten, ist bereits an

dieser Steiie anzumerken, daß insbesondere die Anordnung der Parkdecks des Einkauf-

zentrums den nachbarschützenden Anforderunge,lr des $ 51 Abs. 7 BauO NW diametral

entgegenläuft und die erforderliche Baugenehmigung äu Errichtung des Einkaufszen-

trums schon aus diesem Crrund auf einenNachbarwiderspruch hin aufgehoben werde'n

muß.

Ergänzend nehmen wir auf die fachgutachterlichen Einschätzungen, die im Auftrag urserer

Mandantin erstelit worden is! Bezug (4n1re) und machen diese Ausführungen ausdnicklich

auch zum Gegenstand dieser Einwendungen.
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Alles in altem erweist sich damit, daß trotz ailer diesbezüglichen Versuche in der jeweiügen

Entwurfsbegnindung die beabsichdge li,ndetrrng des Fiächennutzungspians ebenso wie der

Bebauungspian Nr. 143 ntm Scheitern verurteilt ist weil sie an zahlreichen forrneilen sowie

materiell-rechtlichen Fehiern ieiden. Insbesondere der im Entwr:rf vorgestellte Bebauungsplan

leidet nach dem bisherigen Planrxrgsstand unter derartig gravierenden Abwägungsfehlern, daß

er eine gerichtüche Wirksamkeitskontroile nicht tiberstehen wird und wegen der grundsätzli-

chen Bindung der Stadt Haan an Rechte und GeseE (Art 20 Abs. 3 GG) schon deshalb nicht

als Satzung beschlossen werden darf.

So wie sie der Öffenflichkeit vorgestellt worden sind" wird unsere Mandantin die Bauleitpla-

nung der Stadt Haan selbstverständlich nicht akzeptieren.

Wir weisen deshalb schon jetzt daraufhin, daß wir den Bebauungsplan Nr. 143, sofern er

nicht grundsätzlich geändert wird, in einein Normenkontrollverfahren zur Wirksamkeitskon-

kolle durch das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen steilen werden

und - so11te der ITG Immobilien-Treuhand-GmbH & Co. vor einer Entscheidung des Nor-

menkontrollsenates eine Baugenehmigung für die Enichtung des Einkaufsze,ntrums erteilt

werden - diese Genehmigung im Wege des Nachbarwiderspruchs anfechten werde,lr."

Mit freundlichen Grüßen

(Dr. Wahlhäuser)
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REDEKER SELLNER DAHS & 'WIDMAIER BLATT NR. 3

Funktion eines Mittelzentrums angestrebt werde. Die Planung solle zu einer St?irkung

der lokalen Wirtschaftskraft beitragen und zusätzliche Arbeitspiätze in Haan schaffen.

Die Planung einer Einkaußpassage und weiteren zententypischen Nutzungen über den

Bebauungsplan Nr. 143 führe damit auch zu positiven sozialökonomischen Auswirkun-
gen für die Stadt Haan. Entsprechend der Empfehlung der CIMA sollen im festgesetzten

Kerngebiet MK I neue kerngebietstypische Nutzungen mit einer Verkaufsfläche von

9.600 m2 entstehen.

Zwar ist in diesem Zusammenhang durchaus zu begrüßen, daß die Stadt Haan zwi-

schenzeitiich ein akfuelles Einzelhandelsgutachten in Auffrag gegeben hat. Das Einzel-

handelskonzept der CIMA (Stand Septerrber 2006) bestätigt die Notwendigkeit zur

Festsetzung weiterer Einzelhandelsflächen, deren Notwendigkeit die Stadt Haan bereits

in dem ersten Entwurf der BegründungzlrmBebauungsplan glaubhaft zu machen ver-

sucht hat.

Das INTEK-Gutachten kommt noch zu dem Ergebnis, daß ftr den Innenstadtbereich

von Haan ein zusätzlicher Bedarf an Einzelhandelsflächen im Umfang von lediglich

6.900 m2 Verkaußfläche bestehe. Gestützt auf dieses Gutachten ist der Plangeber be.

reits im ersten Entwurf der Begründun g nt der Einschätzung gelangt, daß aktuell ein

Bedarf zur Ausweisung weiterer Einzelhandelsflächen im Umfang von ca. 10.000 m2

bestehe.

Vor diesem Hintergrund ist mit Verwunderung zur Kennüris zu nehmen, daß das

ClMA-Gutachten nunmehr diejenigen Zahlqbestätigt, die bereits bei der ursprüngli-

chen Entwurfsplanung zugrunde gelegt worden sind. Daher drängt sich der Eindruck

auf, daß das CMA-Gutachten allein die Funktion hat, die weit am tatsächlichen Bedarf

vorbeigehende Schätzung des zukänftigen Einzelhandelsflächenbedarfs nachträgiich

gutachterlich zu rechtfertigen. Daher bestehen erhebliche rechtliche Zweifel daran, daß

die Gutachter der CIMA auch dann die Notwendigkeit zur Festsetzung weiterer Einzel-

handelsflächen im Umfang von 9.600 m2 als notwendig erachtet hätten, wenn diese

Verkaufsflächenzahl nicht bereits von Anfang der Entwurfsplanung an im Raum ge-

standen hätte.

An der st?idtebaulichen Rechtfertigung der im Entwurf vorgestellten Bebauungsplanqng

bestehen ruchtn;Jetn auch deshalb rechtiiche Bedenken, weil die Gutachter der CIMA
auf Seite 48 ff. des Einzelhandelskonzepts Haan selbst auf die Affaklivität des Einzel-

handels in den Städten Hilden und Solingen hinweisen, die weniger als 10 krn von der
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Innenstadt von Haan entfenrt liegen. Mit Blick auf die unmittelbare Nähe der Stadt

Haan zu den angrenzenden Mittelzentren Hilden, Erkrath, Mettmann und Solingen so-

wie die nahe gelegenen Oberzentren Wuppertal und Düsseldorfbegegnet die Einschät-

ntrg,diese durchaus attraktiven "Einkaußstädte" verlören ihre Anziehungskraft auch

für die Bürger der Stadt Haan, wenn in der kurenstadt von Haan eine eigene, aber weni-

ger atkaktive Einkaufspassage errichtet würde, erhebiichen rechtlichen Bedenken.

Des weiteren erweist sich die im Entwurf vorgestellte Bebauungsplanung auch im Lich-

te des interkommunalen Abstimmungsgebotes des $ 2 Abs. 2 BauGB, wonach die Bau-

leitpläne benachbarter Gemeinden aufeinander abzustimmen sind, als nicht tragfihig.

Die Stadt Solingen hat bereits im Rahmen der 20. Anderung des Flächennutzungsplans

der Stadt Haan zu Recht auf die zahlreichen negativen Auswirkungen hingewiesen,

welche die Festsetzung weiterer Einzelhandelsflächen in der Stadt Haan für die angren-

zenden Stadtteile von Soiingen anr Folge hat. Auch das nunmehr von der CIMA vorge-

legte Einzelhandelskonzeptläßt tragfähige Ausführungen dazu, daß die Errichtung der

projektierten Einkaufspassage keine der in $ 2 Abs. 2 BauGB beschriebenen nachteili-

gen Auswirkungen auf die Nachbarkolnmllnen hat, verrnissen-

Soweit der Rat der Stadt Haan zutreffend erkannt hat, daß die im ursprünglichen Ent-

wurf vorgesehe,lren planerischen Festsetzungen die Errichtung einer Einkaufspassage

ermöglicht, die weit über den für notwendig erachteten Bedarf hinausgeht, und sich

deshalb zu einer Begrenzung der zulässigen Verkaußflächen auf rund 9-600 m2 ent-

schieden hat, ist diese Entscheidung im Grunds atz zttbegrüßen. Dieses Zietläßtsich je-

doch nicht dwch die auf Seiten 8 und 9 der Begründung zum Bebauungsplan vorge-

schlagenen planerischen Festsetzungen umsetzen.

Zwar wird zu Recht darauf hingewiesen, daß in einem herkömmlichen angebotexlen

Angebotsbebauungsplan außerhalb des $ 11 BauNVO Verkaufsfläche,n nicht in zuläissi-

ger Weise festgesetzt werden können. $ I Abs. 4 bis Abs. 9 BauNVO ermöglicht eine

weitere städtebauliche Feinsteuenmg hinsichtlich der Art derbaulichen Nutzung ermög-

licht. Eine Beschrdnkung der Verkaußfläche iäßt sich auf diese Ennächtigungsgrundla-

gen jedoch nicht stützen. Denn insoweit fehlt es an dem notwendigen Bezug zu einer

konkreten baulichen Anlage.

Die nunmehr auf g 1 Abs. 7 BauNVO gestützte Regeiung zur vertikalen Gliederung des

MK 1, wonach eine potentielle Nutzung als Verkaufsfläche frr Einzelhandelsbetriebe

3.
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auf zwei Geschosse beschrän}t wird, ist nicht von dieser Rechtsgrundlage gedeckt.

$ 1 Abs- 7 Nr. 2 BauNVO läißt einen aufbestimmte Geschosse bezogenen Ausschluß

einzelner allgemein oder zumindest ausnahmsweise zulässiger Nutzungen nur zu, wenn

besondere städtebauliche Gninde dies rechtfertigen. Dieses Merkmal erfüllen nur solche

ffinde, die für das Gebiet, in dem die Festsetzung gelten soll, eine Giiederung von

Nutzungsarten gerade nach Geschossen und darnit ein in bestimmter Weise geordnetes

Vorhandensein von Nutzungen auch verschiedener Art jeweils auf den einzelnen

Grundstücken rechtfertigen können. Es muß sich um ein städtebauliches Ziel handein,

das speziell eine bestimmte Verteiiung und/oder Mischung von Nutzungsarten aufje-

dem der davon betroffenen Grundstticke im Auge hat und deshalb nach der konlreten

örtlichen Planungssituation durch das Instrument der vertikalen Gliederung verwirklicht

werden soll. Damit wird ein städtebaulicher Grund erforderlictr, der gerade auf eine ver-

tikale Gliederung zielt, also die Nutzungsverteilung auf den einzelnen Grundstücken im

jeweiligen Baugebiet in den Blick nimmt, um in einem bestimmten Gebiet gewachsene

Stnrkturen zu erhalten gnd fortzuentwickeln oder der Verödung eines Stadtbereichs ent-

gegenzuwirken.

ovc NRW, Urt. v. 07 .09.2001 - 7 aD 1 1 1/99.NE, zittert
nach juris

Dagegen istbeispielsweise die planerische Absicht, einen bestimmten Anteil eines Bau-

gebiets für eine bestimmte Nutzung zu sichern, für sich allein nicht geeignet, eine diffe-

renzierende Festsetzung nach $ 1 Abs. 7 BaUNVO nrtragen.

BVerwGE, Beschl. v. 04.06.199T - 4 NB 35.89 -, BRS 52
Nr.9

Nichts anderes ist mit der im Entwurf festgesetzten vertikalen Giiederung des MK I

beabsichtigt. Soweit demnach Verkaufsflächen allein im Erdgeschoß und in dern darun-

ter liegenden Geschoß zulEissig sind, dient diese Festsetzung allein dazu, einen bestimm-

ten Bereich für eine kemgebietstypische Nutzung mit Ausnahme von Verkaufsflächen

freizuhalten. Daß dies aufgrund der konkreten örtlichen Planungssituation erforderlich

ist, um die im Bereich der Haaner Innenstadt gewachsenen Skukturen zu erhalten und

fortzuentwickeln, ist nicht ersichtlich. Schließlich geht es voriiegend um die erstrnalige

Errichtung einer bislang nicht vorhandenen Einkaufspassage.

Erweist sich hiernach die für die vertikale Giiederung des nutzungseingeschränkten

Kemgebiets MK 1 angefirhrte Begrirndung als nicht hinreichend tragfähig, fehlt es hin-
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sichtlich der vertikalen Gliederung an jeglicher Begründung mit der Foige, daß die be-

absichtigte Gliederung nicht von einer gesetziichen Ermächtigungsgrundlage gedeckt

wird.

Die vertikale Gliederung steht zudem in offenkundigern Widerspruch zu den das Maß

der baulichen Nutzung betreffenden Festsetzungen- Diesbeztiglich soll insbesondere die

nach g 17 Abs. 1 BauNVO höchste zuiässige Geschoßflächenzahl von 3,0 vollst?indig

ausgeschöpft werden.

Kommt es denr Plangeber maßgeblich darauf an, das Ausmaß einer Überbauring kon-

kret flächenmäißig zu steuern, bietet sich insoweit eine Steuerungsmöglichkeit nach $ 16

Abs. 2 BauNVO an. Bei den in der genannten Vorschrift angeführten Festsetzungsmög-

iiclrkeiten des Maßes der relativen Bebaubarkeit der jeweiiigen Baugrundstticke durch

die Grundflächenzahl und eines Maßes der konkret begrenzten Überbaubarkeit der je-

weiligen Baugrundstticke durch die Festsetzung einer Größe der Grundfläche derbauii-

chen Anlage geht es jeweils darum, eine überm?ißige bauiiche Nutzung der jeweiligen

Baugrundstücke zu vemreiden. Gleiches gilt hinsichtlich der Festsetzung der Geschoß-

flächenzahl sowie der Zahtder Vollgeschosse. Diese Instrumente sind vorrangig gegen-

über der nach g I Abs. 7 BauNVO eröffr.eten Möglichkeit zur vertikalen Feingliedenrng

auszuschöpfen.

4. Mit Blick darauf, daß die in Streit stehende Bebauungsplanung bereits auf ein konkretes

Vorhaben zugeschnitten ist, das durch die ITG Immobilien-Treuhand GmbH verwirk-

licht werden soll, bestehen überdies erhebliche Bedenken daran, ob der herkömmliche

Angebotsbebauungsplan tatsächlich das geeignete und vor allem rechtlich zuiiissige In-

strument zur Verwirklichung der projektierten Einkaußpassage ist. Soweit die Stadt

Haan ausweislich der erneut vorgestellten Planung den Versuch unternimmt, die Ver-

kaufsflächenzahJ entsprechend zu beschränken und zutreffend erkannt hat, daß außer-

haib des $ 11 BauNVO keine Rechtsgrundlage an Festsetzung einer ma:<imalen zuläs-

sigen Verkaufsflächenzahi gegeben is! hätte sich dem Plangeber die Außtellung eines

vorhabenbezogenen Bebauungsplans aufdrängen müssen. Schließlich unterscheidet sich

der in Streit stehende Bebauungspian durch seinen konkreten Projektbezug deutlich von

einem herkömrnlichen Angebotsbebauungsplan.

5. Nach wie vor nicht ausreichend bekachtet und damit auch nicht sachangemessen gelöst

wird die z;rsätzliche knmissionsbelastung, denen die unmittelbar angrenzenden Anwoh-

ner zulcrinftig ausgesetzt sein werden.

00097 4
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Hinsichtlich des Verkehrslänns heißt es auf Seite 12 der im Entwurf voriiegenden Be-

grtindung zum Bebauungsplan lapidar, daß entlang der Kaiserstraße/Bahnhoßstraße die

einschiägigen Immissionsgrenzwerte überschritten werden. Um den allgemeinen

Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhdltrisse zu entsprechen, werden - so

heißt es in der Begrtindung weiter wörtlich - im Plangebiet Lärmpegelbereiche für

passive Schallschutzrnaßnahrnen festgesetzt.

Mit Blick darauf daß bei der Außtellung von Bebauungsplänen insbesondere die all-

gemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu berücksichti-

gen sind und schädliche Umwelteinwirkungen demnach zu verrneiden sind, darf der

plangeber sich nicht auf den Hinweis beschränken, daß den insoweit schutzwrirdigen

Belangen durch die Festsetzung passiver Schallschutzmaßnahmen Rechnung getragen

wird. Da Maßnahmen des aiitive,n Schallschutzes Vorrang gegenüber solchen des passi-

ven Schallschutzes haben, muß der Plangeber ausführiich darlegen, wanrm Maßnahmen

des aktiven Schallschutzes nicht möglich sind. Erst im Anschiuß daran ist die Festset-

zung passiver Schallschutzrnaßnahmen zulässig. Derartige Erwägungen l?ißt der Ent-

wurf der Begnindun g zam Bebauungsplan vemrissen.

Gleiches gilt hinsichtlich des Gewerbel2irms. Soweit der Plangeber sich diesbezügiich

allein auf die in Auftrag gegebene schalltechnische Untersuchung stützt, ausweislich der

die nach der TA-Lärm zu|ässigen Immissionsrichtwerte überschritten werden, und der

Plangeber sich diese Feststellung zu eigen macht, reichen auch diese Feststeliungen

nicht aus, um die L?irmbelastung sachgerecht zu bewiiltigen. Denn der Plangeber ver-

kennt an dieser Stelle, daß allein die Vorlage einer schalltechnischen Untersuchung

nicht die hinsichtlich des Lärmschutzes gebotene Abwägung entbehrlich werden läißt-

Die Umsetzung der in Streit stehenden Bebauungsplanung läßt sich nur dann verwirkli-

chen, wenn die überplanten Flächen, die gegenwärtig unterschiedlichen Grundstücksei.

gentümern gehören, freihändig erworben werden können. Mit Biick darauf, daß zahlrei-

che Eige,nttimer sich mit einem freihändigen Erwerb ihrer Grundstricke durch die ITG

Immobilien-Treuhand GmbH & Co. nicht einverstanden erkldren werden, können die

notwendigen Flächen letztlich nur im Wege der Enteignung in Anspruch genofirmen

werden.

Geht es wie vorliegend um die Errichtung eines Einkaußzentrums durch einen rein pri-

vatnützft handelnden Projektentwickler, ist bereits zweifelhaft, ob es sich insoweit um

einen legitimen Enteignungszweck häit, der einer Prüfung im Enteignungsverfahren
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standhält. Sollte es tatsächlich zu einer Enteignung kommen, werden die hiervon betrof-

fenen Grundstückseigenfümer selbstverstäindlich die Ihnen zustehenden Rechtsbeheife

und Rechtsmittel vollumf?inglich ausschöpfen. Die Zulässigkeit und Rechtmäßigkeit der

Enteignung unterstellt, hat dies zur Folge, daß die Verwirklichung der projektierten

Einkaufspassage mindestens über einen Zeitraum von 10 Jahren verzögert werden wird.

Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, daß die vorgestellte Bebauungsplanung

niemais in die Tat umgesetzt werden kana sondern der Bebauungsplan Nr. 143 ebenso

wie seine Rechtsvorgänger bereits gegenwiiftig zur Funktionslosigkeit verurteilt ist.

Ergänzend nehmen wir auf die fachgutachteriichen Einschätzungen, die im Auffrag un-

serer Mandantin erstellt worden sind, Bezug (Anlgg) und machen diese Einschil1tzvn-

gen ausdrücklich auch zum Gegenstand dieser Einwendungen.

II.

Alles in allqm erweist sich damit, daß trotz aller diesbeztigiichen Versuche und insbe-

sondere auch der zrvischenzeitlichen Überarbeitung des Pianentwurfs der Bebauungs-

plan Nr. 143 insgesamt zum Scheitern verurteilt ist, weil er an zahlreichen gravierenden

Mängeln leidet.

So wie er nunrnehr der Öffentlichkeit ein weiteres Mal vorgestellt worden ist, werden

unsere Mandanten den Bebauungsplan Nr. 143 selbstverständlich nicht akzeptieren. Wir

weisen deshalb an dieser Stelle ein weiteres Mal ausdrücklich darauf hin, daß der Be-

bauungsplan Nr. 143, sofern er nicht grundsätzlich verändert wird, durch die dieserhalb

verfetenen Planbetroffenen in einem Normenkontrollverfahren zur Wirksamkeitskon-

trolle durch das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen gestellt

werde,n wird.

Abschließend bitte ich um Bestätigung des Eingangs dieses Schreibens.

Mit freundlichen Grtißen

ürfltp6





Die Forderung zur Verlagerung der nördlichen Baugrenze des MK1 um 20m nach Süden wird

aufrechterhalten. Die v.g. Nachweise zum Schallschutz sollten in einer erneuten Offenlage erbracht werden.

Schreiben Bergisch-Rheinischer Wasserverband vom 30.05,2006
Auszug:
Die Auswirkungen der Planung auf die Regenwassehehandlung und die Vefträglichkeit der von den
zusätztich versiegelten Ftächen ausgehenden Einleitungsmengen in die Gewässer
ist nicht ausreic;hend dargelegt. Im weiteren Verfahren bedart es hierzu detaillierterer Ausführungen.
Deshatb ist im Moment keine abschließende Stellungnahme von Seiten des BRW möglich.
Durch Festsetzungen zur GRZ kann der Versiegelungsgrad des Bodens reduziert werden. Die später
vorgeschlagene Flächenreduzierung ließe sich somit auch steuern. Unser Vortrag vom 26.06.2006 wird

aufrechterhalten.

CIMA-Gutachten

Flächengrößen und Auswirkungen auf das unmittelbare Umfeld
ln der ersten Offenlage waren als Bezug 6.000m2 Verkaufsfläche angesetä worden. Nach unserer
Auswertung vom 26.ÖO.z006 wurden ca. 12.000m2 ermittelt.
Jetä wird von 9.600m2 gesprochen, das CIMA-Gutachten 2006 kommt auf den gleichen Wert. Wie ist der
Sprung um 3.6OOm2 erklärbar, obwohl in den relevanten Planungsdaten von der 1. zur 2. Offenlage keine

entscheidenden Anderungen erkennbar sind?
Daher wird die allgemeinJ Herangehensweise und Plausibilität in Frage gestellt (zunächst Übereinstimmung

mit erstem Gutachten von 1999). Da offensichtlich größere Flächen beabsichtigit sind, gibt es ein neues

Gutachten mit neuen Ansätzen. Flächen und Ansätze werden somit einer Beliebigkeit unterwoden.

5.26 Gutachten:
Bestand VKF 10.120m2 (03/2006), vonrviegend ortsansässige, mittelständische Einzelhändler.
ITG / Präsentation behauotet 16.000m2 / Bestand.

O ITG weist 10.107 m2 neue Verkaufsfläche aus, d.h. der Bestand in der Innenstadt wird verdoppelt.

S.63 Gutachten:
Gesamtmietf läche: ca. 1 2.47 5m2

S.74 Gutachten:
..., dass das Ptanvorhaben Windhövelpassage zu deutlichen Veränderungen der Einzelhandelsstrukturen
in Haan führen wird und ein sorgfättiger Abgteich der Vor- und Nachteile vorgenommen werden sollte.

S.B4 Gutachten / Variante A:
Die erwartete Verlagerungsquote zwischen den Vorhaben und dem vorhandenen innerstädtischen
Einzethandet über älle Wärengruppen hinweg beträgt 1O,O % und tiegt damit im abwägungsrölevanten
Bereich.

S.85 Gutachten / Variante B:
Nach Auskunft des mit der Erstellung des Bebauungsplans beauftragten Planungsbüros ISR lnnovative
STADT+RA\JM Ptanung, Haan, ist für das untersuchte Plangebiet eine MK-Ausweisung vorgesehen. Die

zutässige Geschossftäche gem. S 20 (3) BauNVO beträgt für Einzelhandelsbetriebe in der Summe max.
14.500 m2. Gemäß der Vermutungsregel, nach der die Verkaufsfläche zwei Dittel der Geschossfläche
umfasst, ergibt sich hieraus eine max. Verkaufsfläche von 9.666 trP. Dieser Weft entspricht d€r aktuellen
ITG-Planung bis auf wenige Quadratmeter (ITG: 9.643 m2).
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Für Variante B wäre jedoch eine Verkaufsfläche von ca. 11.600m2 bis 12.000m2 anzuselzen (vgl. weiter
unten). ln unserer Darstellung vom 26.06.2006 wurden diese Flächenwerte nachgewiesen. Nach unserer
Nachkalkulation liegt die mögliche Bruttogeschossfläche für V.erkauf im MK1 bei mindestens ca.20.000m2.

Gutachten S.91:
Die Haaner Innenstadt wird dagegen in allen betrachteten zentrenrelevanten Warengruppen bei einer
Realisierung der Variante B erhebliche Umsatzverluste hinnehmen müssen.

Es wird angeregt, eine präzise Flächendarstellung der Begründung als Anlage beizufügen, wo die
Zahlenangaben nachvollzogen werden können. Das Gutachten wäre ggf. in der Variante B (,,Worst-
Case" Betrachtung) anzupassen.

Aus der Analyse des Gutachtens lässt sich ableiten, dass es dringend erforderlich ist, einen
Branchenmix mit entsprechenden Flächenobergrenzen im Bebauungsplan textlich festzusetzen, um
unerwünschte schädliche Auswirkungen in der unmittelbaren Nachbarschaft zu verhindern.
Das Gutachten S.91/92 bestätigit diese Anregung:
Bei einer qualitativen Wertung des Vorhabens rsf heruorzuheben, dass es sich bei dem Vorhaben
Windhövelpassage um ein Projeft handelt, dass den vorhandenen Entvvicklungsspielraum in Haan
weitgehend ausnutzt und sicher zu einer verschärften Wettbewerbssituation des lokalen Einzelhandels
führen wird. Gleichzeitig ist aber auch aus neutraler Sicht heruorzuheben, dass nur mit einem derartigen
Projekt ein Standort in Haan geschaffen werden kann, der für die Ansiedlung von stark nachgefragten
Anbietem von lnteresse ist. Aufgrund der eindeutig integrierten Lage des Plangebietes ist Haan - im
Unterschied zu vielen anderen Städten - in der Lage, die Realisierung eines innerstädtisches
Einkaufszentru ms diskutieren zu kön nen.

'Variante 
B hat aber auch gezeigt, dass im Worst-Case-Falt es zu stärkeren lJmsatzverlusten beim

innerstädtischen Einzelhandel kommen wird und BetriebsschlieBungen nicht auszuschließen sind.

Die Überlegung des Gutachters, das Szenario B mittels eines städtebaulichen Vertrages auszuschließen, ist
nicht ausreichend, da der vorliegende Bebauungsplan-Anderungsentwurf eine sogenannte
,,Angebotsplanung" darstellt, da der Satzungsbeschluss bei einer "Angebotsplanung* nach $ 10 BaUGB
nicht an einen städtebaulichen Vertrag gebunden ist.
Ansonsten läge die Vermutung nahe, dass im vorliegenden Fall ein vorhabenbezogener Bebauungsplan als
Angebotsplanung entwickelt wird, was hinsichtlich der planerischen Unabhängigkeit der Kommune
bedenklich wäre.

Bescheinigte hohe Qualität des Haaner Einzelhandel - warum überdimensionaler
Flächenzuwachs?
Widersprüchlich ist, warum trotz bescheinigter überdurchschnittlicher "Pertormance" des Haaner
Einzelhandels (CIMA S.31) und hoher Wettbewerbsfähigkeit (CIMA S.33) ein kurzf ristiger Flächenzuwachs
von über 100o/o in der Innenstadt entwickelt werden soll mit der absehbaren Konsequenz, v.g.
Qualitätsparameter (gut ausgebildeter und wettbewerbsfähiger Einzelhandel- CIMA S.33) durch eine
indifferente, überdimensionierte, stadträumlich unausgewogene und unverträgliche Entwicklung maBgeblich
zu beschädigen.
S.44 CIMA: durch die Haaner Bürgerschatt geschätzt die Atmosphäre, d.h. dem Stadtgefüge
angemessener Charakter.

Es wird dringend gebeten, den vorliegenden Bebauungsplan-Entwurf durch einen möglichst präzise
gefasste Branchenmixdefinition zu ergänzen. Als Grundlage könnte CIMA S.33 dienen.
(Uberdurchschnittliche Abwanderung: Schuhe, Bekleidung, Unterhaltungselektronik -CIMA 5.42 | 47)
Hauptwünsche: Angebotsvielfalt + Attraktivität. Beides tässt die vorliegende Planung / ITG kaum erkennen.
Lediglich dem Versorgungseinkauf (CIMA S.54) wird Rechnung getragen. Jedoch bleibt die Frage
unbeantwortet, warum der vorhandene Markt im Basement / Strauss nicht aktiviert wird. Offensichtlich ist
Lebensmittelmärkte die Frage der bequemen Erreichbarkeit das entscheidende Kriierium. Mit der Planung /
ITG wird diese Frage nicht beantwortet.

o

Plausibil itätserklärung E KZ
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Es entsteht der Eindruck, dass trotz erkennbarer Überdimensionierung und erheblicher Auswirkungen auf
die unmittelbare, bereits bestehende Einzelhandelsnachbarschaft an einer Entwicklung festgehalten wird,
weilsie eben auf den Weg gebracht wurde und man sich aus verschiedensten Gründen nicht mehr
umorientieren oder umkehren möchte (nach dem Prinzip: Besser irgendeine Entwicklung als gar keine
Entwicklung).

lm CIMA-Gutachten S.56:
Qualitäti;volle Stadtentwicklungspolitik kann dazu beitragen, dass gewachsene Stadträume,künstlichen
Welten" vorgezogen werden.

Ob die gewachsenen lnnenstädte und Stadtteilzentren hier letztendlich als Gewinner da stehen, wird davon
abhängen, ob eine nachhaltige, authentische Attraktivität der Citys und Stadtteilzentren gesichert werden
kann. Saubere, sichere und gut erreichbare zentrale Versorgungsstandorte werden der Schlüssel zum
Erfolg sein. Je vielseitiger das Angebot eines Zentrums ist und umso stärker es auf die Erwartungshaltung
der Kunden zugeschnitten ist, desto attraktiver stellt es sich für den Verbraucher dar.

Die städtebauliche Antwort auf die Bedürtnisse des Erlebniseinkaufs sind qualitätsorientierte
Innenstadtkonzepte. Angebotsqualität und Aufenthaltsqualität sind gleichermaßen einzufordem.

Die vorliegende Bebauungsplanung spiegelt nicht nachhaltig den Steuerungswillen städtischer Entwicklung
wider wie sie vom Einzelhandelsgutachten empfohlen wird:

.Zu berücksichtigen ist grundsätzlich, dass alle lnvestitions- und Sachentscheidungen im Einzelhandel in
privater Hand liegen. Die Stadt Haan kann somit nur die Rahmenbedingungen der
Einzelhandelsentwicklung als Planungsgrundlage vorgeben. Steuernd darf die Kommune mit den ihr zur
Verfügung stehenden planungsrechtlichen Mifteln nur dann eingreifen, wenn anderenfalls negative
Auswirkungen auf die Versorgung der Bevölkerung oder die Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche zu
befürchten sind.

Um den v.g. Ansprüchen zumindest in Teilen gerecht zu werden, wäre im ersten Schritt eine 3-
dimensionale Darstellung durch ein Modell angemessen, auch wenn eine solche innerhalb des
Bebauungsplanverfahrens nicht zwingend erforderlich ist. Jedoch unter dem Aspekt einer
Transparenz zur Vermittlung der Planungsabsichten erscheint dies zwingend. So würde sich dem in
Lesen von flächenhaften Darstellungen nicht geübten Bürger die Möglichkeit eröffnen, Dimension
und Auswirkung der vorgelegüen Planung wesentlich besser einschätzen zu können.

Wir schlagen vor, die Haaner Innenstadt einer städtebaulichen und funktionalen Gesamtbetrachtung
zu unterziehen und daraus dann die Schwerpunkte für ein Gesamtentwicklungskonzept zu
formulieren. Bis dahin sollte das Verfahren zur Bebauungsplanänderung Nr.l43 ruhen"
Dieser Vorschlag würde auch Postulaten des CIMA-Gutachten S.92 Rechnung tragen:
D e n E mpf eh I u n g e n Ii eg en fo lg end e g ru ndsätzliche n Zi elsetzu n g en zu g ru nde :
- Gezieltdr Abbau von Angebotslücken im Handel und Qualifizierung
(ANGEBOTE)
- Städtebauliche Attraktivierung der lnnenstadt ( ERSCHEINU NG SBILD)
- Verbesserung der innerörtlichen Verkehrssituation (Verkehr)
- Steigerung der Erlebnisqualitäten (ERLEBNISAUALITAT)
- Stärkere Profilierung als Einkaufsstadt nach innen und außen
(|MAGE)
In der Vergangenheit wurde in vielen Städten und Gemeinden der Fehler gemacht, nur einzelne oder sogar
nur eines der angeführten Handlungsfelder zu behandeln- Eine wirkungsvolle Attraldivierung kann z.B. nicht
erreicht werden,
- wenn attein das optische Erscheinungsbild der lnnenstadt, nicht aber die Angebote verbessert werden,
- wenn eine ausreichende Zahlvon Stellplätzen geschaffen wird, der Kunde aber den subjektiven Eindruck
einer,gesperften lnnenstadt" hat, d.h. ein negatives lmage der Stadt besteht und keine ausreichende
Kommun ikation zwischen d en verschieden en Akteu ren erto@t,
- wenn der Handel hinsichtlich Vielfalt, Qualität, Seruice etc. ein attraktives Angebot bietet, der Erlebniswert
der Innenstadt aber Schwächen zeigl.
Dringend angeregt wird, sich vom introvertierten Planungskonzept zu verabschieden und eine
Lösung anzustreben, die sowohl den Schillerpark als auch die Einrichtung Strauss am Standort
Windhövel 1 integriert und nicht desintegriert, wie bisher planerisch beabsichtigt. Unverständlich
bleibt, warum eine Vielzahl gleichgelagerter Hinweise bisher ignoriert wurden. Die monofunktionale
Ausrichtung des Bebauungsplans auf Verkaufen und ,,ein bisschen Drumherum" ist nicht
ausreichend für eine zukunftsorientierte Lösung. (vgl. auch S. 96 C|MA-Gutachten). So darf nicht
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darüber hinwegtäusehen, dass die Integration von bebauten Flächen mit Nutzungsvielfalt als
Legitimation für die Entwicklung monofunktionalen Neubauflächen ausgenutä wird.

Den Anregungen des C|MA-Gutachten (Karten S.23 + S.107) folgend wird vorgeschlagen, die Haaner
lnnenstadt unter Einbeziehung des Schillerparks einer gesamtplanerischen Betrachtung zu unterziehen.
Diese Notwendigkeit wird auch in der Begründung zur Bebauungsplanänderung beschrieben, jedoch
unverständlicherweise planerisch nicht weiter verfolgt.
Begründung zum Bebauungsplan S.5:
Neben einem Planungserfordemis, das sich aus der aktuellen Bedartssituation im Einzethandelsbereich
unmittelbar ableitet, besteht zudem auch ein Anpassungserfordernis für die bauplanungsrechttiche Situation.
Die städtebauliche Planung für das Plangebiet stammt aus den 1970er Jahren und wurde im Verlauf der
1980er Jahre Änderungen unterzogen. Auf Grundlage dieser rd. 20 bis 30 Jahre atten
Ptanungskonzeptionen lässt sich inzwischen keine städtebautich sinnvolle und zudem wirtschafttich
tngfähige Planung realisieren. Die dynamischen Entwicklungen, denen die Stadtentwicklung aber auch
insbesondere der Einzelhandelssektor in den vergangenen Jahren untenuorten war, machen deuttich, dass
eine Umsetzung van bis zu 30 Jahren alten Planungsideen unmögtich ist. Eine aktuelte Ptanung
entsprechend den nachfolgend beschriebenen Stadtentwicklungszielen der Stadt Haan ist für das Gebiet
auf der Grundlage der bestehenden planungsrechtlichen Voraussetzungen nicht umsetzbar.
So ist grundsätzlich bedenklich, warum o.g. und richtig erkannte Planungsdefizite keiner konsequenten
Gesamtbehachtung der Haaner Innenstadt unterzogen werden. lm CIMA-Gutachten wird ausgeiührt, dass
mit der Konzentration sämtlicher neu zu entwickelnder Handelsflächen in einem einzigen Grodobjekt, die
Auswirkungen auf dass unmittelbare Umfeld erheblich sind und gleichzeitig kein Handelsflächenpotential
rnehr an anderen Innenstadtlagen gesehen wird.
Daraus erklärt sich das eigentliche Dilemma der vorliegenden Planung und führt berechtigterweise zu
Unmut und Unverständnis vieler unmittelbar betroffener Bürger(innen).
Es wird versucht, auf einer viel zu kleinen (zur Verfügung stehenden) Grundstücksfläche durch die schiere
Massierung aller neuen Handelsflächen an diesem einen Standort eine für die Haaner Innenstadt
städtebaulich als auch funktional unverträgliche Lösung zu schaffen, die zudem bedenkliche
Umweltkonflikte auslöst (lmmissionssihutz, Ökologie, etc.).
ln diesem Zusammenhang wird eine perspektivische, ernstzunehmende und ungerechtfertigte
Benachteiligung anderer Einzelhändler gesehen. lm Sinne des $ 2 (3) BauGB ats auch S 1 (6) 1. und
5. sind erhebliche Mängel erkennbar.

Angeregt,wird, das Planungskonzept neu auszurichten. Beispielsweise könnte durch eine
Verlagerung des Rathauses unter Einbeziehung des Teiles / Alleestrasse zum Standort Windhövel 2
in Verbindung mit Handel und Gastronomie eine Stärkung der Innenstadt durch die Verflechtung
Neuer Markt - Rathauscenter - Schillerpark ein hochwertiges und markantes Innenstadtensemble
geschaffen werden. Die Fläche Mittelstrasse/,,Rathauskurve" würde frei für eine neue Entwicklung,
die innenstadtrelevante Funktionen bedienen könnte (vgl. CIMA) und gleichfalts eine offensichttichl
Stärkung der Kaiserstrasse in diesem Bereich zur Folge hätte.
V.g. Konzept würde der Aussage in der Begründung 5.6 entsprechen:
Der Standort im Bereich Windhövel bietet die Möglichkeit, verschiedenste innerstädtische Funktionen, wie
z.B. Versorgen und Einkaufen, Freizeit und Erholung sowie innerstädtisches Wohnen miteinander zu
verknüpfen. Diese im vorhandenen Innenstadtbereich bereits vorhandenen kerngebietstypische
Nutzungsmisehung soll sich auch im Erweiterungsbereich des Haaner Stadtzentrums (MK l ) weiter
fortsetzen. Das Umfeld des Plangebietes ist vergleichsweise dicht besiedelt. Durch die zusätztichen
Einkaufsmöglichkeiten besteht somit die Chance von kurzen Wegen für die Versorgung mit kurz- und
mittelfristigen Gütem. Dadurch lassen sich Versorgungsverkehre vermeiden und zentrale
Einzelhandelsnutzungen - nicht auf der grünen Wiese - sondern inmitten einer belebten und dicht
bes ied e lten I n n e nstadt p latzi e re n.

Zu beantworten bleibt die Frage, warum kein aktuelles Einzelhandelsgutachten vor der ersten Offenlage
erstellt wurde. So wären aus Stadtentwicklungssicht bezüglich Handel Defizite und Potentiale wesentliCh
wirkungsvoller durch eine gdäquate Gesamtplanung Innenstadt zu berücksichtigen gewesen. Auch aus
diesem Grunde wird eine Überarbeitung der vorliegenden planung angeregt.

städtebauliche Situation Haaner Innenstadt: ganzheiflich planen
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' S.23 des CIMA-Gutachtens zeigt deutlich die Chance, den Schillerpark einzubeziehen und auch die
eingeklemmte Rücklage der beabsichtigten Planung der Fa. lTG. Warum ist zurstädtebaulichen
Neuoidnung kein Wettbewerb durchgeführl oder städtebauliches Gutachten ersteltt worden?
Ein städtebaulicher Ansatz aus handelstechnischer Sicht beschrieben ist im CIMA-Gutachten 5.22 /23
beschrieben.
Die Integration von Windhövel 1 (Strauss) ist als städtebaulicher Gestaltungswille nicht erkennbar
(vgl. unsgre Bedenken vom 26.06.2006) als auch CIMA 5.66:
Kritisch zu bewerten ist die in den vorgelegten Plänen fehlende direkte Verbindung zurischen dem
Planvorhaben und dem für die lnnenstadt wesentlichen Magnetbetrieb STRAUSS INNOVATION an der
Kaiserstraße. Trotz der unmittelbaren Nachbarschaft besteht für die Kunden nur eine relativ unattraktive
Wegeverbindung über einen südlichen Ausgang zur Kaiserstraße. Die fußläufige Anbindung des Betriebes
an den vorhandenen Einzelhandelsbesatz wird durch die Zufahrt zu den Stellplätzen der Windhövelpassage
beeinträchtigt.
Eine FuBgängerbrücke löst das Problem des Basements / Windhövel 1 nicht.

Die C|MA-Darstellung S.23 suggestiert, dass generelle Überlegungen angestellt werden könnten (2.8.

Rathausverlagerung zum Neuen Markt und dort Zusammenfassen mit weiteren ausgelagerten
Verwaltungsbereichen, Entwicklung der dann freiwerdenden Fläche zu einem Handelsstandort).
Am Windhövel 2 wäre dieses Entwicklungsszenario denkban Neues Rathaus mit zentrumsrelevanten

a Handelsflächg^ - räumliche Integration Schillerpark - Übergang zu Windhövel 1 und intensive räumliche
t Anbindung / Ubergang zur Kaiserstrasse.

Cffrrfn S.zl:
ÜÜ"r ZOy-Oer Befragten schätzen die Situation / Nahversorgung mit gut und besser ein.

CIMA S.25:
Problematik / Al<zeotanz Parken in TG.

Datenerhebung CIMA
Was heiBt repräsentativ ausgewählt (S.7)? Wo sind die Auswahlkriterien definiert?

Bebauungsplan / Begründung
lm Zusammenwirken von Bebauungsplan und Begründung sind eine Reihe von Mängeln erkennbar, die
behoben werden sollten und zu einer weiteren Offenlage führen dürften.

Gewährleistung der Nutzungsvieltalt irn MKl
Kernpunkt der Bebauungsplanänderung ist die Entwicklung neuer Bauflächen im MK1. Die zur Umsetzung
beabsichtigrte Planung weist mehr als 90% der Fläche für ein EKZ aus. Das steht im krassen Widerspruch
zur Begründung des Bebauungsplans auf S.7/8:
Die Grundstücksflächen der geplanten lnnenstadterweiterung werden entsprechend der o.g.
Zietvorstellungen der Stadt Haan als Kerngebiet (MK) festgesetzt. Die Festsetzung eines Kerngebietes wird
planerisch insgesamt als zielführend angesehen, da diese Baugebiete nach Baunutzungsverordnung
vorwiegend der lJnterbringung von Handetsbetrieben sowie zentralen Einrichtungen der Wirtschaft, der
Verwaltung und der Kultur dienen. Eine Entvvicklung entsprechend dieser Zweckbestimmung ist ein
wesentliches Zielder Planung. An diesem zentralen Standort eine Ausrichtung des Baugebietes MK
altein auf die NuEung als Einzelhandelsflächen auszurichten wird nicht vertoQt und ist aufgrund der
funktionalen Prägung des umfeldes planeisch nicht sinnvoll, Dieses gilt auch für das Baugebiet MK 1, in
dem die planungsrechtlichen Voraussetzungen rJ.a. für eine Einkaufspassage geschaffen werden sollen.
Hier sind in den oberen Geschossen am Neuen Markt und Schillerpark ergänzende Nutzungen aus
stadtp I an e risc h e r S ic ht e rw ü nscht.
Die zeichnerische Darstellung des Bebauungsplanes und die Begründung sind nicht kongruent. Das lässt
auf einen Mangel hinsichtlich der angemessenen Berücksichtigung des $ 2a BauGB schließen. So wäre
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angezeigt, das in der Begründung dargelegte Planungsziel Nutzungsvielfatt z.B. sowohl durch absolute als
auch prozentuale Obergrenzen bezüglich des Handelsflächenanteils innerhalb des Plangebietes (MK1)
textlich festzusetzen.

lmmissionsschutz
Zu erklären wäre weiterhin, wie die in der Begründung auf S.8 begründete Zulässigkeit von Wohnen im MK
7 und dem östlichen Teil MKI hinsichtlich der lmmissionsbelastung aus dem nördlich und westlich davor
liegenden groBflächigen Parkdeck begegnet werden soll. Auch hier werden erhebliche Bedenken
hinsichtlich der angemessenen Würdigung des S 1 (6) 1. BauGB gesehen.

Maß der Nutzung begründen
Der Begründung fehlt jegliche Aussage zur Herleitung des Maßes der Nutzung (GFZ=3,0).
Die beabsichtigte Planung erhöht das Maß der Nutzung signifikant in Bezugnahme zum unmittelbaren
Umfeld mit einer GFZ von ca. max.2,0. Dieser Sprung ist hinreichend zu begrunden. Die unter g 17 (1)
BauNVO dargestellten Werte sind Obergrenzen, die gegen den gegebenen, konkreten städtebaulichen
Kontext sorgfältig zu prüfen sind. (lm übrigen hat auch hier unsere Argumentation vom 26.06.2006 weiter
Bestand.)

Hand lesf lächen begrenzungen festsetzen
Die auf S.9 der Begründung dargestellte Flächenermittlung ist nicht plausibel:
Beieiner überbaubaren Grundstücksfläche von rd. 13.200 rn2 im Erdgeschoss und 13.550 m2 im
Untergeschoss ergibt sich eine mögliche Bruttogeschossfläche von rd. 26.750 m2. Daraus lässt sich durch
Abzug von rd. 20 %o Konstruktionsflächen eine Hauptnutzfläche (i.d.R. ca. 80 V" der Geschossfläche) von rd.
21.400 rn2 ableiten. Davon fallen rd. 6.000 rnz auf die Fläche für Stellptätze im Untergeschoss, innerhatb
derer allein Stellplätze und keine Verkaufsfläche zulässig sind. Somit verbleiben ca. 15.400 rn2
Hauptnutztläche. Daruber hinaus sind entsprechende Rampen, Fluchtwege, Anlieferungszonen und
sonstige Flächen zum Abzug zu brihgen, die der Gebäudeerschließung und -sicherheit dienen. Diese
werden mit rd. 400 rnz für zusätzliche Zufahrtsrampen und rd. 600 m2 für Flucht- und Rettungswege (im Erd-
und Untergeschoss) angenommen. Daraus resultiert eine Hauptnutzfläche von rd. 14.400 rnz. Für die
Verkaufsfläche wird im weiteren ca. 2/3 dieser Fläche (l/3 der Fläche für Lager, Sozialräume,
Nichtverkaufsflächen in der Nutzfläche) als Verkaufsfläche angesetzt.3 Es ist somit davon auszugehen,
dass die gutachterlichen Aussagen der CIMA berücksichtigt sind und den Belangen des Einzelhandels und
der Auswirkungen auf die Zentrenstrukturen Rechnung getragen wird. Wie auch der Untersuchung der
CIMA entnommen werden kann, ist bei einer Beufteilung der Verträglichkeit attein von klassischen
Einzelhandelsnutzungen auszugehen. lnsofern können Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des
Dienstleistungsgewerbes nicht der eigentlichen Verkaufsfläche zugerechnet werden. lJnter Betrieben des
Dienstleistungsgewerbes werden in diesem Zusammenhang Unternehmen verstanden, die einen hohen
Beratungs- und / oder Handwerksanteil besitzen wie Reisebüros, Banken, Vercicherungsagenturen, Frisöre,
Reinigungen sowie Schuh- und Schlüssetdienste.
Realistischer ist 26.750 m2 - 6.750 mz (Stellplätze) = 29.ggg m2 Bruttogeschossfläche. Typischerweise wird
aufgrund der Großflächigkeit + Stützenraster die Bruttofläche um ca. 5Y" reduziert, ergibt 19.000 mz
Nettogrundfläche. Davon werden maximal30% für Verkehrs- und Nebenflächen (Lager, Personal, etc.)
beansprucht. Alles andere führt zu unrentablen Lösungen und hat keine Chance auf Bealisierung.
Somit verbleiben ca. 13.300 m2 als effektive Fläche, die der,,Worst-Case-Untersuchung" / CIMAäls
Grundlage hätten dienen sollen. Da dem CIMA-Gutachten auch die Funktion einer Grenzwertbetrachtung
beigemessen wird, wäre es angezeigt, diese Funktion im Bebauungsplan durch eine Festsetzung zu
verankern.
(lm übrigen werden o.g. Aussagen zum Verhältnis Nettogrundfläche (NGF) : Bruttogeschossfläche (BGF) in
der Stellungnahme des Rheinischen Einzelhandels- und Dienstleistungsverbandes vom 25.07 -2006
bestätigrt. Darin wird sogar von einem 75%-Anteil Nettonutzfläche ausgegangen.)
Der Hinweis auf eine möglichst geringe Einschränkung der Baufreiheif wird durch eine Festsetzung von
Obergrenzen keinesfalls beschädigt, jedoch wird der Beliebigkeit vorgebeugt und Planungswille bekundet.

Zl fragen ist an dieser Stelle auch, warum zur ersten Offenlage (indirekie Handelsflächenbezugsgröße über
INTEK) beivernachlässigbar geringen zwischenzeitlichen Anderungen hinsichtlich des Flächenpotentials
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erheblich abweichende Aussagen im Vergleich zur neuen (überarbeiteten) Begründung zu finden sind. Auch
das hätte einer Klärung in der neuen Begründung bedurft.

I
Das C|MA-Gutachten S.112 sagt aus:
GroBflächige Einzelhandelsbetriebe mit nahversorgungsrelevanten Sortimenten sind in der Innenstadt, dem
Stadtteilzentrum Gruiten oder einem ausgewiesenen Nahversorgungszentrum anzusiedeln und müssen
hinsichtlich der Größe und des Warenangebotes mit den Zielen des Zentrenkonzeptes übereinstimmen-

Bei gewissenhafter Berücksichtigung der Kernaussagen des C|MA-Gutachtens ist eine Festsetzung
zur Handelsflächenbegrenzung aus v,g. und nachfolgender Argumentation dringend angezeigt. Die
zeichnerischen und textlichen Festsetzungen sind derart lose gefasst, dass erhebliche
Fehlentwicklungen befürchtet werden müssen. Die Argumentation der Stadt,,nicht übermäBig zu
regulieren" ist hinsichtlich der Sensibilität dieser Planungsgröße bedenklich"

Geschossigkeit und Höhen - Diskrepanzen
Die beabsichtigten Festsetzungen zur Geschossigkeit für das westliche MK1 und das zentrale MK1 sind mit
2 Vollgeschossen dargestellt. Bei einer realistischen Eingangsfußbodenhöhe von ca. 158,00m üNN an der
Westkante Neuer Markt, lässt sich ohne weiteres ein erstes Untergeschoss entwickeln, das nach $ 2 (5) der
LBO NRW als Nichtvollgeschoss definiert werden kann. Somit sind beieiner max. zulässigen Höhe von
168,00m üNN mind.2 oberirdische Vollgeschosse (2 - 5m) möglich. Das ergibt ein weiteres zusätzliches
Ftächenpotentialvon ca. 13.200 me. Das steht im Widerspruch zu den Kalkulationen in der Begründung S.9.
Das Bruttoflächenpotential im MK1 beträgt also mind. ca.40.000 m2 für ein erstes Untergescho-ss
und 2 oberirdische Vollgeschosse. Damit sind sämtliche Bezüge zum Einzelhandelsgutachten mit den
darin untersuchten Flächengrößen bezüglich der Umsetzung im Bebauungsplan in Frage zu stellen.
Daher wird vorgeschlagen, die Geschossigkeit auf ein Vollgeschoss zu reduzieren und gleichzeitig die
Höhe auf 163,00m üNN zu begrenzen. Das würde weiterhin zu einer wesentlich besseren städtebaulichen
Einordnung führen (Traufhöhe Schillerstrasse 12 -> 1 61 ,70m üNN, Schillerstrasse 14 (ehemalige
Polizeiwache) -> 161,20m üNN).
Empfohlen wird weiter die Festsetzung einer Baumassenzahl (BMZ) nach $ 21 BauNVO, um dadurch die
städtebaulichen Einfügung zu steuern (Verhältnismäßigkeit der Geschosshöhen Bestand zur beabsichtigten
Planung, etc-).

Die Darstellung des Maßes der Bebauung anhand eines Massenmodells wäre auch aufgrund v.g.
Argumentation zu empfehlen.
So würde erkennbar, dass beiAusschöpfung der Möglichkeiten des Bebauungsplans die Firsthöhe
Schillerstrasse 12 ca. 9rn und die der Schillerstrasse 14 ca. 8m unter der zulässigen Höhe für die zentrale
Fläche des MK1 liegen.

Städtebauliehe Einordnung und Abstände überarbeiten
Die Anregungen und Argumentationen vom 26.06.2006 werden inhaltlich weiterhin aufrechterhalten.
Nochmals wird gebeten, die nördliche Baugrenze des MK1 im Bereich der Schillerstrasse 14 (ehemalige
Polizeiwache) um mindestens 20m nach Süden zu verschieben. Die vorhandene städtebauliche Situation
gebietet eine respektvolle räumliche Ausgewogenheit zwischen Schillerpark - ehemaliger Polizeiwache -
Nördlicher Raumkante des El(Z.

Begrünung und topographische Anpassungen präzise definieren
Begründung S.1 1:
... Des Weiteren werden über die Festsetzung einer öffentlichen Grunfläche in diesem Bereich
Eingrünungsmöglichkeiten für die geplante Einkaufspassage sowie ein Übergang zum nördtich
angrenzenden Schillerpark angestrebt. lnnerhalb der Grünfläche sind Zu- und Ausgänge, die der Tiefgarage
im angrenzenden Kerngebiet (MK 1) dienen, zulässig.
ln der Vorplanung des potentiellen lnvestors sind Erdanschüttungen entlang der nördlichen Baugrenze
erkennbar. Diese als auch die beabsichtigte Begrunung sind festzusetzen. Ein diesbezüglicher
Festsetzungswille ist nicht erkennbar.

o
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Naturschutz .

In der Begründung fehlt die Auseinandersetzung zum schützenswerten Schillerpark. Aufgrund der
unmittelbaren Betroffenheit des Parks wäre eine Prüfung hinsichtlich gg1 und 2 BnatSchG angezeigt.

,'o

Altlasten
Die Aussagen zu den Attlasten unter Hinwerbe im Bebauungsplan stehen im Widerspruch zu den
Ausführungen in der Begründüng S.13 (Punkt 5).

Offenlage / Abwägung
lm Interesse eines transparenten Planungsprozesses wäre es angemessen gewesen, die der
Beschlussvorlage / erneute Offenlage anhängigen Dokumente einer breiten Öffentlichkeit zugängig zu
machen.

Aufrechterhaltung Einwendungen vom 26.06,2000
Die mit Schreiben vom 26.06.2006 in der Anlage vorgetragenen Einwendungen werden weiterhin
aufrechterhalten, da sie bisher nicht hinreichend ausgeräumt werden konnten.

anregungen-BplanNrl 43200701 1 1 Seite 9 von 9
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REDEKER SELLNER DAHS & \Y/IDI.4AIER
BLATT NR. 4

Unsq'e Bevolhnächtigung wird insoweit anwaitlich versichert. 
4

Der Fnt'wtnf mr 2l.Anaerung des Flächennutzungsplans sowie der Entwurf zum Bebau-
ungsplan Nr. 143 "Windhövel" liegen in der Zeitvom22.5.20}6bis einschließlich zum
23 .6 -2006 öffentlich aus.

Ziel dq initiierten Bauleitplanung ist die Errichtung eines Einkaufszentrums mit deutlich
mehr als 10.000 m2 Verkaußfläche in der Innenstadt von Haan. Die geplante ,,Windhövel-
Passage" soll andsche,n dem Schillerpark im Norden, dem Neuen Markt im Osten, de,m südli-
chen Windhöveiplatz r:nd den rückwärtigen Grundstücksgrenzen der Schillershaße errichtet
werden. Investor des projektierten Einkaufze,lrtrums ist die ITG Tmmobilien-Treuhand CrmbH

& Co, auf deren Kosten die insoweit notwendigen Bauleitplanverfahren dwchgeffhrt werdeo.

Gegen diese jeweils im Entwurfvorgesteilte Bauleitplanung und die d.arin vorgesehenen Dar-
stellungen bzw. Festsetzungen nehmen wir innerhalb der Einwendungsfrist gerräiß $ 3 Abs. 2
S. I BaUGB nrrnens und in Vollmacht unserer Mandante,n wie folgt Stellung:

1. Di! vorgestellte Bauleitplanung der Stadt Haan hat schon deshaib keinen rechtlichen- 
Bestand, weil sie städtebaulich nicht erforderlich ist (g 1 Abs. 3 BauGB).

Nach $ i Abs. 3 BauGB haben die Gemeinden Bauieitpläine auüusteilen, sobald und
soweit dies für die städtebauliche Entwickhrng und Ordnung erforderlich ist. Demnach
ist die Gelneinde planungsbefug! wenn sie hierfür hinreiche,nd gewichtige städtebauli-
che Allge,meinbelange ins Feid führen kann. Welche städtebauli chetZielesie sich setzt,

üegt grundsätzlich in ihrem planerischen Ermessen, d.h- sie ist ermächtig! eine "Städte-
baupolitik" entsprechend ihren städtebaulichen Ordnungworstellungem zu betreiben

Mit Blick auf diese niedrige Schwelle, die für die Planr:ngsbefugnis gi1t, sind Bauleit-
pläne bereits dann erforderlicb, wenn sie nach der planerischen Konzeption der Ge-
meinde als erficrderüch angesehen werden können.

Nicht erforderlich i.S.d. $ 1 Abs. 3 BauGB sind jedoch solche Bauleitpläne, die einer
positiven Planungskonzeption entbehren und ersichtlich Zielen dienen" fir deren Ver-
wirklichung die Planungsinstrumente des Baugesetzbuches nicht bestimmt sind. Davon
ist beispielsweise auszugehen, w€nn eine planerische Festsetzung lediglich dazu dient,
private Interessen zu befriedigen oder eine positive städtebauüche Zielsetzung vorge-
schobe,n wird.
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REDEKER SELLNER DAHS & \TIDMAIER BLATT NR. 5

Die im Entwurf vorgestellte Bauieirplanung dient ausschiießlich der eefriedigung Oer

u'irtschaftlichen lnteresse der ITG Inmobiiien-Treuhand C'mbH & Co, die an einer

möglichst profitablen Vermarktung der insbesondere wegen ihrer Lage im kurenstadt-

kern interessanten Flächen interessiert ist. Dieses rein wirtschaftliche Interesse kommt

in der vorgestellten Bauleitplanung insbesondere darin zum Ausdruc! daß im Entwurf
zum Bebauungsplan Nr. 143 die FestseEung von Kemgebieten vorgesehen ist. Bereits

aus diesem Grund fehlt der im Entwurf vorgestellten Bauleitplanung die städtebauliche

Erforderlichkeit.

Auch sind weder der Begründung zur Anderung des Flächennutzungsplans noch der

Bebauungsplanbegrändung nachvollziehbare Grtinde dafür zu e,ntnebme,n, daß die initi-
ierte Bauieitplanung tatsächlich erforderlich ist. SowEit der Rat der Stadt Haan gemäß

seinen Ausfihrungen unter Ziffer 1.7 der Bebauungsplanbegründung den Eindrucknt
erwecken versucht, daß die Errichtung der "Windhöve1-Passage" städtebauiich erfordEr-

lich sei, um die vorhandenen Verkaußflächendefizite frr Güter des kurz- und mittelfri-
stigen Bedarf zu beheben, übemeugt seine Begrändung nicht

Der Rat der Stadt Haarr beruft sich in diese,m Zusannmenhang auf die Ergebnisse des

von der Gesellschaft für Wettbewertsforschung und Handelsentwickiung mbH (GI{W)
erarbeiteten Einzelhandelsgutachtens. Dieses ,,Interkommunale Einzelhandelskonzepf'

ist bereits im Februar 2000 im Auffrag des Kreises ly{efrmenn und der Industrie- und

Handelskammer Düsseldorf erstellt worde,n.

Diese Prognose, die der Plangeber sich zu eigen gemacht hal ist- wie nachfolgende

Erwägr:ngen erweisen werden - nicht geeignet, den Nachweis dafür zu erbringen" daß

der von dem Rat der Stadt Haan unterstellte Bedarf an weiteren Einzelhandelsflächen

tatsächlich vorhanden ist.

Dies ist zum einen deshalb der Fall, weil das der Abwäguugsentscheidung zugrundege-

legte Eiazelhandelsgutachten zwische,nzeitlich veraltet ist und seine Aussagen damit

zum großen Teil überholt.sind.

Mit Blick d.alauf, daß in den vergangen sechs Jahren, die seit Erstellung des Gutachtens

vergangen sind weitere Einzelhandelsbetriebe in der Innenstadt von Haan angesiedeit

worden sind, wäre es notwendig gewese,n, diese akfuellen Entwicklungen in den Blidk
zu nehmen und davon ausgehend den weiteren.Bedarf-an ntsätzhcheninnerstädtischen

'o
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REDEKER SELLNER D.AHS & .i(/IDMAIER
BLATT NP.. 6

Einzeihandeisflächen zu prognosti neren.Hätte der Rat der Stadt Haan im Ranmen sei-
ner Planungse,ntscheidung den Bestand der derzeit in der Irurenstadt vorhandenen Ein-
zeihandelsflächen nicht ausgeklammert, sondern ihn seiner gesetzüchen Verpflichtung
entsprechend in den Blick genoürmen, so hätte er ohne weiteres feststelien können d.afj

der unterstellte Bedarf an weitere,n Einzethandelsbetrieben nicht gegeben ist-

Zum anderen ist die Aussagekraft des Einzeihandelsgutachtens deshalb in Frage ge-

stellt, weil es lückenhaft ist. Zww läßt das in Sheit stehende Einzelhandelsgutachte,n

keinemethodischen oderkalkulatorischen Fehler erkennen. Die Unvollständigkeit des

Einzelhandelsgutachtens folgtjedoch daraus, daß es sich im Schwerpunkt mit der Situa-
tion des Einzelhandels im Kreis Metrmann auseinandersetzt und nicht spezifisch auf den
Einzelhandel in der Stadt Haan zugeschnitten ist.

Soweit die Gutachter sich auf S. 75 bis 90 punktuell mit der Einzelhandeissituation iu
Haan auseinandergesetzt haben, bleiben ihre Feststellungen oberflächlich, weil ihnen

ein konkreter Bezug zu den tatsächlich in der Stadt Haan vorhande,nen Einzelhandelsbe-

kieben nicht zu entnehmen ist. Insbesondere bleibt offen, wie sich die Ansiedlung von
weiteren Einzelhandelsbetrieben in der Stadtmitte auf andere ze,ntale Versorsunesbe-
reiche der Stadt Haaa ausvrirkt.

Eine Bauleitplanung, die auf offe,nsichtlich fehlerhafter Tatsachengrundlage beruhg hat
rechtlich keülen Bestand und ist darnit zum scheitern verurteilt.

Soweit der Plangeber die AusweisungnsäElicber Einzeihandelsflächen mit den Er-
gebnissen des Einzelhandelsgutachtens begründet, überzeugen seinerAusfrhrungen
schließlich auch aus folgende,na Grund nicht:

W?ihrend die Gutacher für den Innenstadtbereich einen zusätzlichen Bedarf an Einzel-
handelsflächen im Umfang von lediglich 6.900 m2 Verkaußfläche prognostiziert haben
(S' 90 des Einzelhandelsgutachtens), ermögüchen die im Bebaur:ngsplanentwurf vorge-
sehene Festsetzung der Kemgebiete und insbesondere die hier zum Maß der baulichen
Nutzung vorgesehenen FestseEungen die Errichtung einer Einkaufspassage, d.ie nahezu
über die doppelte Verkaußfläche verfrgt. Die initiierte Bauieitplanung geht folgüch
völlig am aktuelien Einzelhandelsbedarf vorbei.
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REDEKER SELLNER DAHs & \Zlpv,a.Ien euort xn. 7

Z. Die vorgestellte Bauleitplanung der Stadt Haan verstößt schiießiich auch gegen das in
$ 2 Abs. 2 BauGB veranlierte interkommunale Abstimmungsgebot.

Das Gebot des $ 2 Abs. 2 BauGB, die Bauteitpläne benachbarter Gemeinden aufeinan-
der abzustrmmen, steht in enge,m Zusammenhang mit $ 1 Abs. 7 BauGB n.F. und stellt
sich als eine besondere Ausprägung des Abwägungsgebotes dar. Befinden sich benach-
barte Gemeinden objektiv in Konkurrenzsituation, so darfkeine von ihrer planungsho-

heit rücksichtslos zum Nachteil der anderen Gebrauch machen. Der Gesetzgeber bringt
dies in $ 2 Abs. 2 BauGB unrnißverständlich zum Ausdruck. g 2 Abs, 2 BauGB liegt die
Vorstellung zugn:nde, daß benachbarte Ge,meinden sich mit ihrer Planungsbefugnis im
Verhältnis der Gleichordnung gegenüberstehen. Die Vorschrift verlangt einen Interes-
senausgleich zwischen diesen Geineindeir rmd fordert dazu eine Koordination der ge-
meindlig-hen Belange. Die Nachbargerreinde kann sich rmabhängig davon, welche pla-
nerischen Absichten sie für ihr Gebiet verfolgt oderbereits umgesetzt ha! gegen unmit-
telbare Auswirlungen gewichtiger Art auf dem benachbarten Geureindegebiet zur Wehr
setzen, sofern nachteilige Auswirkungen frr die städtebauliche Entwickiung und Ord-
nung in der Nachbargemeinde zu befürchten sind.

Städtebauliche Konsequenzen einer Planung zetgensich etwa dann" wenn eine Schädi-
gung des Einzelhandels in derNachbargerneinde die verbrauchernahe Versorgung der
dortigen Bevölkerung in Frage stelit oder die Zentre,nstruktur derNachbargemeinde
nachteilig ver?indert. Im Zusammenhang mit der Planung von Einzelhandelsprojekten
kann insoweit der Abfluß bislang in der Nachbargemeinde absorbierter Kaufl<raft einen
wesentlichen Indikator darstellen. Der Kaufl<raftabfluß ist typischerweise die Kerngrö-
ße, anhand derer die Intensität der Belastung der Nachbarkommunen ermittelt werde,n

KAruL

Mit Blick darauf, daß die ca 29.000 Einwohner zählende Stadt Haan unmittelbar von
de'n Städten Erkrath, Hilden, Methann, Soliagen und Wuppertai umgeben is! hätte der
Rat der Stadt Haan weitere Untersuchungen dahingehend anstrengenmüssen, ob und
gegebenenfalls welche Auswirkungen die Errichtung der "Windhövel-Passage" auf den
Einzelhandel in den Naehbargemeinden hat. Hinzu kourmt die Nähe zur Landeshaupt-
stadt Düsseldorf, der unter landesplanerischen Gesichtspunkte,n die Funktion eines
Oberzentrums zukommt.

o
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REDEKER SELLNER DAHS & \TIPVTEIER eLerr Nn. 8

Der vorgestellten Bauleitplanung zufolge kann weder mit Sicherheit ausgeschlossen

werden, daß der Einzeihandel in den Nachbargemeinden gescirädigt wird noch kann 1ai1

Sicherheit verneint werden, daß die Zentrenstnrlrtur der Nachbargemeinden nachteilig
veräi.ndert wird.

3. Die Umwandlung der zwischen de,m nickwäirtige,n Bereich der Kaiserstraße und dem
Schillerpark gelegenen ffinflächen ist in keiner Weise mit der Bodenschutz-Klausei
des $ I a Abs. 2 BauGB zu vereinbaren. Danach soil nämlich mit Grund und Boden
sparsam und schonend umgegangeu werde,n, Bodenversiegeiungen sind auf das not-
wendige Maß zu begre,nzen.

Städtebauüch nachvollziehbare Belange, die es rechtfertigen könnten, die normative
Grundentscheidung frr den Bodenschutz in der Bauleitplanung zu überwinden, sind 

'

weder aus der Begrtindung zum Fläche,nnutzungspian noch der Begründung zum Be-
b auungsplan ersi chtlich.

Gegenwärtig ist im Plangebiet eine ca. 6.500 m2 große öffentliche Gnjnfiäche vorhan-
den. Die im Entwurf zum Flächennutzungsplan vorgesehene Darsteiiung weiterer Kem-
gebietsflächen und die im Entwurf zum Bebauungsplan vorgesehene Festsetzung weite-
rer Kerngebiete haben zur Folge, daß diese frr den Innenstadtbereich wichtige Gn:nflä-
che zum großen Teil versiegelt werden- Bei Verwirklichung des projeltierten Einkauf-
zentrums verbleibt eine Gninfläche von ledigüch 930 m2.

Die Ausfihrungen des Rates der Stadt Haan in den jeweiligen Planbegründungen lassen
den Nachweis dafür, daß die Einbeziehung der Griinfläche,n anr VerwirHichring des
völlig am Bedarf vorbeigeplanten ,,Prestige-Objektes" zwingend erforderlich sind, ver-
missen- Eine sachgerechte Abwägung zwische,lr der Bodenschutz-Klausel und 6em -
rein wirtschaftlichen - Interesse der ITG Immobilien-Treuhand GrnbH & Co findet in
de'n jeweiligen Begründungen der im Entwurf vorliegenden Bauleitpiäne näjmlich an
keiner Steile statl Es wird also nicht einmal der Versuch unternomme,n, e,ntsprechend

$ 1 Abs. 7 BauGB n.F. die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und unter-
einander gerecht abzuwägen. Daß bei der nunmehr vorgesehenen Verdoppelung der
Kemgebietsflächen in erheblichem Maß ffinflächen in Anspruch genornmen werden
und damit dem Gebot des $ 1 a BauGB massiv zuwider gehandelt wird, bleibt völlig
unbenicksichtist.
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Auch wenn man die den jeweiiigen Planentrnrürfen zugrLmdegeiegten Ur:rweltberichte in
den Blick nimmt, ist eine sachangernessene Auseinandemetanng mit den durch die Bo-
densschutz-Klausel aufueworfene,n Fragen nicht ersichtiich.

Daß die stadt Haan sich ausschließlich von den wirtschaftlichen Interessen des projekt-
entwicklers an einer möglichst profitablen Ausnutzbarkeit des Plangebiets hat leiten las-
sen und sich dabei in niclsichtsloser Weise über die nicht weniger schutzunird.igen Be-
iange des Naturschutzes hinweggeseuthat,belegt zudem die Tatsache, daß im plange-
biet insgesamt 28 unter Schutz gestellfe alte Bäume gefillt werden mtissen. Hierbei
handelt es sich ebenfalls um einen erheblichen Eingriffin Natr:r 

'nd 
Landschaft. der

nach g 4 Abs..l Landschaftsgesetz NRw (LG NRw) zu vermeid.en ist.

4' Dwchgreifende rechtliche Bedenken bestehen schließlich gege,ü die im Bebauungsplan-
entwurf vorgesehene Festsetzung der Kerngebiete.

Das städtebauliche Erscheinungsbild eines Kemgebietes ist nach $ 7 Abs. I BauNVO
gekennzeichnet durch das Vorwiegen der Unteöringung von Einzelhandelsbetrieben
sowie von zentralen Einrichtungen der Wirtschaft, der Verwaltung und der Kultgr. Die-
se Hauptrubungen bestimmen die Eigenart eines Kemgebietes. Mit deur vieifüttigen
und vielgestaltigen Angebot der in $ 7 Abs. I BauNVO bezeichneten Hauptnutzungen
erfüllt das Kemgebiet im städtebaulichen ordnungsgefüge zentrale Frmktionen. Festset-
zungen, die zu einem völligen oder auch zum weitgehenden Ausschluß der nach g 7
Abs' 1 BauNVO in einem Kerngebiet zulässigen Haupbrutzung führerl rauben dem
Kerngebiet seine Nutzungsvielfalt und d.amit seine Ide,ntität als Zentrum.

Pielenberg, irr: Ernst/ ZinkahnlB ielenberg, B auNVO,
Kommentar,$7Rn-40.

Zwatist ausweislich der textlichen Festsetzun g 1.2 znrBebauungsplan - mit Ausnah-
me von Wohnunge,n nach $ 7 Abs. 2 Nr. 7 BauGB - nicbt vorgeseheno die Variations-
breiten der in eine,m Kemgebiet nach $ 7 Abs. 2 BauNVO zuläissigen Nutzungen im
wege der städtebaulichen Feinsteuerung weiter zu gliedem.

Mit Bück darauf, daß hel der Festsetzung des Kerngebietes ausschließlich die Enich-
tung der "Windhövei-Passage" isf stehtbereits bei Außteilung des Bebauungsplans Nr.
143 fest, daß die in einem Kemgebiet insgesamt zuläissigen Haupürutzungen, die dessen
Eigenarlbestimmen, vorliegend überhaupt gar nicht verwirklicht werden soilen. Daß

00c994



t
5.

P..DEKER SELLNER D.AHS & \TIDMAIER BLATT NR. 1 O

hier 2ent'ale Einrichtungen der Verwaltung oder Kultur entstehen sollerE ist mit Blick

auf die Errichtung des Einkaufsze,ntrums, das nahezu die gesamte F1äche des Piange-

biets einnimmt, ausgeschlossen.

Insoweit hat der Rat der Stadt Haan einer Baugebietsfestsetzung getrofflen, die nicht mit

dem projektierten Vorhaben in Eink1arug za bringen ist. Geht es - wie vorliegend - aus-

schließlich um d.ie Errichfung sinss pinkauüentrums, so hat der Verordnungsgeber der

Baunutzungsverordnung dem Plangeber mit der Möglichkeit zur Festsetzrmg von Son-

dergebieten ($ 11 BauNVO) ein spezielleres Inskument zur Verfigung gestell! von

dem auch der Rat der Stadt Haan entsorechend Gebrauch ar machen hal

Des weiteren bestehen auch erhebliche rechtliche Bedenken an der Zulässigkeit der in
Kemgebiet zum Maß der baulichen Nutzung getoffenen Festsetzungen. Denn der Be-

bauungsplanbegründung ist an keiner Steiie zu entnehmen, warum die nach $ 17

BauNVO in Kerngebieten maximal zulässige Geschossflächenzahl (GFZ) von 3,0 voll-

st?indig ausgeschöpft werden muß. Dies wäre aber m'it Blick auf die in der Umgebung

vorhandene Wohnbebaulng, die gerade nicht durch Großflächigkeit gekennzeichnet ist,

e,rrtsprechend zu begründen gewesen" Diese Festsetzung widerspricht zudem den Aus-

führungen des Rates der Stadt Haan in derBebauungspianbegrtindung, in dervon einer

offenen und aufgelockerten Bebauung die Rede ist.

Weiter ist bedenkiich, d.aß fiir die flächen:näf3ig größten Gebietsfestsetzungen - MK I
und MK 7 - keine Aussagen zur Bauweise erfolgen, obwohl diese Gebiete in unmittel-

barer Nachbarschaft ru denkmalgeschützten Objekten sowie zum Schille{paxk liegen.

Hätte der Plangeber sich bei Festsetzung der Bauweise in diesen Baugebieten von de,n

zwingenden Vorgabe,n des $ 9 Denkuralschutzgesetz NW leiten lassen, hätte er sich mit

Blick auf die in der Umgebung vorhandene Bebaur:ng für eine offene Bauweise aus-

sprechen müssen.

Die nunmehr der Öffenflicbkeit vorgestellte Bauleitpianung spricht schließlich den in

$ I Abs. 5 BaUGB formuiierten Planungsleitünien Hohn. Danach sollen Bauleipläne

eine nachhaltige städ.tebauliche Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und

umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Gene-

rationen miteinander in Einklang bringt, r:nd eine dem Wohl der Allgemeinheit dienen-

de sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten und dazu beitragen, eine menschenwür-

dige Umweltntsichern und die natürlichen Lebensgrundlage,n zu schützen und zu ent-

,o
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rrdckeln. Die von cier Stadt F{aan im Enru'urf des Flächennutzungsplaas bzw. des Be-
bauungspians Nr. 143 vorgestellten Pianung snelelaufen in d.ie genau entgege,ngesetzte
Richtung. Insbesondere der Bebauungsplanentrvurf genügt oftenkundig nicht d.en all-
gemeinen Aaforderungen an gesunde Wohnverhältrisse, sondem verschärft die Kon-
flikte, die das unmitteibare Nebeneinander von gewerblicher Einzelhandeisnutzung mit
all ibren typischen Emissionen und de,ra imrnissionsempfindlichen Wohnen zwangsiäu-
fig und unvermeidbar mit sich bringen. Das immissionsschukrechtliche Trennungsge-
bot des $ 50 BLnSchG schließtjedenfalls die Festseuung eines Kerngebietes, mit de,r
die planungsrechtlichen Voraussetzungen ftr die Ansiedlung eines Einkaufze,ntrums ge-
schaffen werden sollen, in unmittelbarer Nachbarschaft zu einern allgenaeinen Wohnge-
biet aus-

Die nachfolgende Bekachtung erhebt keineswegs den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie
ervreist jedoch, dalj die Abwägung im Hinblick auf die Lärmimmissionen von Grund.
auf und da'nit insgesamt mangelhaft und deshalb unbrauchbar ist. Eine auf dieser
Grundlage ergehender Satzungsbeschluß wäre damit offenkundig und grob rechtswid-
rig.

a) Frir die Abwägungsentscheidung des Rates der Stadt Haan ist vor alieur von Be-
Iang, ob die durch den anlagebezogenen Zu- und Abgangsverkehr sowie die durch
die Be,lruteung der Parkdecls hervorgemfenen Tmmissionen aus Sicht der mittel_
barbetroffene,n Nachbarschaft aJs zumutbar angesehen werden können.

Der Rat der Stadt Haan irrt, wenn er meint, die Zumutbarkeit von Lärmimmissio-
nen allein nach Maßgabe technischer Regelwerke - wie hier namqlflich nach
Maßgabe der TA LäErr-beurteilen zu können. Denn die TA-Lärm gilt unmittei-
bar nur frr die immissionsschutzrechtiiche Prüfung solcher Anlagen, die als ge-
nehmigungsbedürftige oder nicht genehmigrxrgsbedrirftige Anlagen den Anforde-
nrngen des 2. Teils des BIlaSchG unterliegen, nicht jedoch frr den Erlaß eines
Bebauungspians, auch wenn dieser letztlich derVerwirHichung eines konkreten
Vorhabens dienen soll-

vgl dazu nu1 pVG Mänster, Urt. v. Z5.|I.2A0S _ 7aD
Lt/04.NE -;öfgauR 2005',54 f.

Zwarkönnen ftr die Bemessung der Zumutbarkeit d.ermit einern anlagebezoge-
nen Vorhaben verbundenen Lärmbeeinkächtigunge,n der TA-Lärnr brauchbare
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Anhaltspunkte enrnofümen werden. Dies entbi:t'det den Plangeber aber nicht vor
einer ei,senständigen Abwägung betreffend die unter Läirmgesichtspunlten auf-
geworfene Immis sions situati on.

Vor diesern Hintergrund hätte es der Rat der Stadt Haan unter Hinweis auf die Er-
gebnisse der von der ITG Trnmobilien-Trehand-GmbH & Co. in Auftrag gegebe-

nen,,Verkehrs- und Schalltechnische,n Untersuchung für die Entqdcklungsmaß-
nahme Windhövelpassage in Haan" aus März 2006 nicht bei der bloßen Feststel-

lung bewenden iassen dürfen, daß auf der Grundlage dieser Prognose eine unzu-
mutbare Lärmbeeinträchtigung der Nachbarschaft ausgeschlosse,:r werd.en könne.

Sind schäidliche Umwelteinwirkungen zu erwarten" hat der Rat näimlich in eigener

Verantworfung abnmägerq ob die mit der Bauleitplanung verfolgten Ziele so hin-
reichend gewichtig sind, um an der Bebauungspianung festzuhalten, oder ob die
Planung nicht mit Blick auf die mit ihr verbundenen Tmmissionsauswirkungen

weaiger gewichtig ist und deshaib die der Planung e,lrtgegenstehenden lnmiss!
onsbelange nicht üb erwindbar sind.

Diesen Anforderungen wird die zum Läirmschutz getroffene Abwägungsentschei-
dung nicht gerechl

b) In der Rechtsprechung des Br:ndesverwaltungsgerichts,

s. insbesondereNVwZ-RR 2000, 146; BVerwGE 117, 58,

ist weiter anerkann! daß auch LärrD, d,er unterhalb der in den technischen Normen
und Regeiwerken vorgegebene,:r Inrnissionsgrenz- r:nd Richtwerten verbleib!
abwägungserheblich sein kann. Dies folgt bereits aus de,m immissionsschutzrecht-

lichen Optimierungs gebot.

Entgegen dieser ständigen höchstrichterliche,n Rechtsprechung wird in dem im-
missionsschutzrechtlichen Gutachten angenourmen, daß Erhöhungen des Lärmni-
veaus nicht schlechthin" sondemnur dann abwägungsrelevant sind wenn sie be-
stimmte qualitative Merkrnale erfrllen. Auch insoweit er$'eist sich die Abwä-
gungsentscheidung als fehlerhaft .

c) Der Rat der Stadt Haan durfte die Tmmissionsprognose der Ingenieurgesellschaff

für VerkehrswesenmbH auch deshalb. nicht in seine Abwägung, ob die von dem
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I1

projeklierten Einliaußzentrum ausgehencien schädiichen Umwelieinwiri<ungen

der Nachbarschaft zumutbar sind, einstellen" weil dieses Gutachten in mehrfacher

Hinsicht an methodischen Fehlern leidet und bereits deshalb keine zuverlässige

Aussage über die tatsächliche Lärmbetroffenheit der angrenzenden Nachbarn zu-

Iäßt. Dies ergrbt sich aus folgenden Erwägungen:

Soweit die Lärmgutachter davon ausgehen, daß Anliefe,rverkehr nur in der Zeit
zwische,n 7 und 20 h stattfinden wird verkennen sie, daß eine Aalieferung von

Geschäften, die in der Windhövelpassage eingerichtet werden sollen, flpischer

Weise schon deutlich vor 6 h stattfindet. Mit Blick dmauf, daß der Anlieferver-

kehr im wesentlichen über die Rampe an der SchillerstrafJe erfolgen soll, wäre es

nicht zuletzt mit Blick darauf, daß enflang der Schillerstraße überwiegend Wohn-

häuser vorhandenen sind, die aufgrund ihrer Lage in einem allgerneine,n Wohnge-

biet besondere Wohnnrhe genießen, erforderüch gewesen, diesen Aspekt im
Rahmsn der Lnmissionsprognose ausfübrlicher zu bekachten. Hinzu kommt daß

es sich bei der Schillersfiaße um eine sehr schmale StraIJe handelt und auch die

Z;rtahrt zu dem projekfierten Einkaußzentrum über die Schilierstraße so ko'''i-
piert ist das hier Lkwnurnacheinander einfähren könne,n. Dies hat zur Folge, daß

es wäbrend der Hauptanlieferungszeiten voraussichtlich zu erhebüchen Verkehrs-

stockungen auf der Schüierstraße komrnen wird. Der durch das Anfahren und Ab-
bre,nasen schwerer LkW verursachie Lärm, der als anlagenbezogener Lär:m eben-

falls dem projektierten Einkaufszentnrm zuzurechnen ist, ist in der Tmmissions-

prognose ebenfalis nicht angenressen betrachtet worden.

Mit Blick auf die Lnmissionskonflikte, die durch das Nebeneinander von Kernge-

bieten auf der einen und allgemeinen Wohngebieten auf der anderen Seite hervor-

genrfen werden, wäre es zum anderen erforderiich gewesen, die Auswirkungen

der Rampe zum Parkdeck als weitere Störquelle zu untersuchen Zwar wird auf S.

24 des Gutachten auf diese Problernatik hingewiesen. Sie hätte aber mit Blick auf

die zur Erhaltung gesr:nder Wohnverhältnisse notwendige Schaliabschirmung

anm allgemeinen Wohngebiet einer ge,naueren llntersuchung bedurft.

Auch die Annahme der Gutachterhinsigfofllich der voraussichtlichen Fahrzeugbe-

wegungen - bezogen auf die Nutzzeit der Stellpläue - von 0,44 istnicht nach;

voilziehbar. Denn in der Par-kplatzläirmstudie 2003 werden deutlich höhere Werte

f,ö
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genannt. Aus diesem Grund ist ein Wert zwischen 0.5 und 1,0 reaiisrisch. Denn

mit Biick darau{ daß weder Aussagen zu einem Branchenmix vorliegen noch

festgesetzt sind, muß von der geplanten Nutzung als Einkaufszenkum und damit

einer deutiich hoheren Steliplatnutzzeit ausgegangen werde,n.

Dies hat zur Folge, daß die für die Teilbeurteilungspegei des Parkdecks ermittei-

ten brmissionswerte um mindestens 2 dB(A) und ggf. bis 4 dB(A) höher anzuset-

zen gewesen wdren. Hinzu komm! daß mit der vorgelegten Planung bisher ge-

Schützte bzw. innenüegende Hofanlagen der unmittelb ar angrenzenden Wobnbe-

bauung aufgehoben werden und nunmehr erheblichen Immissionen ausgesetzt

werden. Diese Wechselwirkung zwischen einen Einkaufze,lrkum und den damit

anlagenbezogenen hurrissione,n auf der einen und den gesunden Wohn -und Ar-
beitsverh2iltnissen auf der andere,n Seite wäre ebenfalls vertieft zu untersuchen

gewesen.

Mit Blick auf die niedrige Steilplatzfrequentierung, die in der Immissionsprogno-

se zugrunde gelegt worden ist, erweist sich auch die Ausweisung der Stellplätze

als widersprüchlich, da diese Zabl die noch in der Tmmissionsprognose ange-

nontmene Stellplatzzahl deutlich übersteigt. Insoweit ist entweder die hnmissi-

onsprcgnose oder aber das den Entwurßbegrtindungen zugrundeliegende Zah-

lenrnaterial.

Desweiteren ist die A::nahme der Gutachter, daß es sichbei dem geplanten Park-

deck um eine dreigeteilte Ar:lage handelt nicht nachvollziehbar. Der Abbildung

auf S.26 des Gutachteus ist nämiich eine Hauptzirkulation für eine aus verkehrs-

planerischer Sicht ungünstige Variante zu enürehmen, die ein erhöhtes Parksuch-

verhaiten impliziert- Aus diesem Grund ist davon auszugehen, daß die (die Ergeb-

nisse der Lärrnprognose begünstigende) Dreiteilung mit der gieichörmigen An-

nahme zu Verteilungsdichte der Stellplätze lrinsichtlich der Prognosewerte nicht

in Ansatz gebracht werden dwfte. Daher ist mit hoher Wahrscheinlichkeit davon

auszugeherq daß die westlich und nordwestlich an das projektierte Einkaufszen-

trum angrenzenden allgemeinen Wohngebiete einer deutlich höheren Imrnissions-

belastung ausgesetzt sein werden als in der Prognose ang€nonmen. Daß die das

Parkdeck betreffende Immissionsprognose fehlerhaft isg ergibt sich schließlich

daraus, daß es insoweit an einer Darstellung von Isophonen-Linien fehlt, anhand
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Der Bebauungsplan Nr. 143 ,,WindhövelArleuer Markt" liegt in der Zeitvom24.04.2008 bis

einschließlich zum 09.05.2008 gem. $ 4 a Abs. 3 BauGB erneut öffentlich aus.

Mit dem Bebauungsplan soilen die ptanungsrechtlichen Grundlagen für die Errichtung einer

Einkaufspassage in der Innenstadt von Haan geschaffen werden. Ziel det derzeit öffentlich

ausgelegten Ergänzung des Bebauungsplans ist die Behebung eines erheblichen Mangels des

ursprünglichen Plans, ntimlich die bislang fehlende Gnrndflächenzahl für das Baugebiet fest-

zusetzen und so den gesetzlichen Anforderungen des $ 16 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO Genüge zu

tun.

Zu demöffentlich ausgelegten Bebauungsplan nehmen wir irurerhalb der Einwendungsfrist

gem. 54aAbs.3i.V.m.$3Abs.2Satzl BauGBnarnensundinVollmachtunsererMandan-

ten erneut Stellung. Zur Vermeidung unnötiger Wiederholungen beziehen wir uns dazu voll-

umfünglich auf die - auch im Namen unserer Mandanten - bereits im Rahmen der öffentli-

chen Auslegung des Bebauungsplans in seiner ursprtinglichen Fassung abgegebene schrift-

sätzliche Stellungnahme vom 22.06.2006 und die darin enthaltenen Einwendungen' Weiterhin

nehmen wir außerdem auf r:nser Einwendungsschreiben vom 1 1 .01.2007 betrefflend die

,,2. öffentiiche Auslegung des getinderten Planentwurfs vom 08.12.2006 bis einschließlich

zum 12.01 .2007* und auf die darin enthaltenen weiteren Einwendrxrgen Bezug. Beide Stel-

lungnahmen fügen wir diesem Schreiben noch einmal als Aniaeen bei.

I.

Die gegen den Bebauungsplan erhobenen Einwendungen betreffen u.a. gravierende Abwä-

gungsmängel, unter denen dieser leidet. Die hier in Bezug genommenen Einwendungen wer-

den durch die nun bewirkte Ergänzung des Bebauungsplans auch nicht beseitigt und haben

daher nach wie vor Bestand. An ihnen wird daher ausdrücklich vollumfiinglich festgehalten'

Die Einwendungen betreffen namentlich u.a. die folgenden Punkte:

1. Der Bebauungsplan ist schon städtebaulich nicht erforderlich ($ 1 Abs. 3 BauGB), da er

lediglich der Befriedig*rg wirtschaftlicher Interessen der ITG Immobiiien-Treuhand

GmbH & Co. dient und der Rat der Stadt Haan außerdem die Situation des Einzelhan-

dels in Haan und den Bedarf an weiteren Einzelhandelsflächen nicht zutreffend ermittelt

und gewtrdigl hat.
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Der Bebaur:ngsplan verstößt auch gegen das in $ 2 Abs. 2 BauGB verankerte inter-

kommunale Abstimmungsgebot, da bei seiner Aufsteilung keine weiteren Untersuchun-

gen 21r Auswirkungen des geplanten Einkaufszentrums auf den Einzelhandel der Nach-

bargemeinden angestellt wurden.

Die im Bebauungsplan geüoffenen Festsetzungen betreffend Art und Maß der baulichen

Nutzung sind in der gewählten Form nicht zulZissig und entbehren einer gesetzlichen

Ermächti gungs grundlage.

lnsbesondere der sich bei Vorhabenrealisierung stellenden Immissionsproblematik für

die unmittelbar angrenzenden Anwohner wird bei der Abwägr:ng der öffentlichen und

privaten Belange ($ I Abs. 7 BauGB) nicht in ausreichendem Maße Rechnung gebagen.

IL

Nach einer Ergeinzung des Bebauungsplans im Hinblick auf die Festsetzung einer Grundflä-

chenzahl leidet der Bebauungsplan Nr. 143 ,,Windhövel/Neuer Markt'o auch in der nun vorge-

stellten Form weiterhin an zahlreichen gravierenden Mängeln. Es ist daher davon auszugehen,

dass der Bebauungsplan der bereits von unseren Mandanten angestrebten Wirksamkeitsüber-

pnifung im Rahmen eines Normenkontrollverfatuens vor dem oberverwaltungsgericht filr das

Land Nordrhein-Westfalen nicht standhalten wird.

Abschließend bitte ich um Bestätigung des Eingangs dieses Schreibens'

i|l
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Bürgerinitiative Innenstadt Haan

Stadt Haan
Planungsamt
Alleestraße 8

42781 Haan

Vorab per Fax

Stef lungnahmen zum BP 143, zur ZO- Anderung des FNP
ausgelegten Unterlagen

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,

eine ganze Reihe von Punkten wurde nicht geklärt oder nur unvollständig
untersucht"

Daraus und aus der Summe vieler einzelner Bedenken gemäß Anlage ergibt sich,
dass wir den Bebauungsplan und das Windhövel-Einkaufscenter nicht gutheißen.

wir bitten auf einen satzungsbeschluss zu verzichten.

Wir legen Wert darauf, dass Sie unseren Einwänden nachgehen und die vielen
offenen Punkte klären.

Die BllH ist seit 10 wochen tätig. uns wurde bisher schon eine ganze Reihe von
vernünftigen und guten Vorschlägen fCrr die Gestaltung der In.nenstadt
unterbreitet. Davo-n einige, die kurzfristig machbar, zu finanzieren und
wirkungsvoll sind.Es gi6t atso Alternativen. Das WindhÖvel-Einkaufscenter ist
nicht dle letzte Chance ftlr Haan.

So empfinden viele Bürger. Sie haben das mit 3.900 Unterschriften zum Ausdruck
geUraint. Sie wenden sich damit gegen das massive und umweltunfreundliche
Wind hövel-Ein kauf scenter.

Es wäre Aufgabe der Stadt gewesen, Alternativen aufzuzeigen. Das unterblieb-

Solange Stadtverwaltung und Fraktionen unbeirrt an der ITG und dem WindhÖvel-
Einkaüfscenter festhaltin, haben alternative Vorschläge keine Chance. Sie fänden
kein Gehör bei den Verantwortlichen.
Zunächst gilt es deshalb, die Stadt vor einem großen Fehler zu bewahren,

Freundliche Gritße

tRq\:üN(ttr$\ü,
Anlage: Stellungnahmen Seite 1-10

Vorsi?ender:

H- P Bretschneider

Dürerstraße 68

42781Haan

Telefon /Telefu:
(0 2t 29\ 22 43
eMail:

hpbretschneider@tiscali. de

Haan, 21.06.06

und zu den

6, L), 6, 7aaf
f,^/ 64

o
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Bürgerinitiative Innenstadt Haan

Stellungnahmen zum BP 143,20. And. FNP, Unterlagen - Anlage 1-10

. Zu viel Grilnverlust im Schillerpark

. zu viel Verkehr für die Kaiserstraße

. eine zu schlechte Anbindung des Windhövel.

Das waren die ersten Bedenken, die Presseberichten zufolge geäußert wurden,
nachdem die ITG im Mai 05 ihre Projektansätze zum Windhövel-Einkaufscenter im
Planungsausschuss der Stadt Haan vorgestellt hatte.

Diese Bedenken haben sich nicht verflüchtigt, sondern durch die Vorlage von
weiteren Details deutlich verstärkt.
Dazu gesellten sich noch einige andere Punkte wie die Gefahr von
Verdrängungswettbewerb und Verödung im Umfeld.
Auch zu beachten ist die jetzt durch Gerichtsbeschluss erteilte Erlaubnis, dass
Ostermann ausbauen darf, mit Auswirkungen auf das zentrenrelevante Sortiment.

An der 20. Anderung des Flächennutzungsplans, am Bebauungsplan und den
Unterlagen dazu fällt qenerell auf und gibt zu erheblichen Bedenken Anlass:

Flächen- Der gültige Flächennutzungsplan weist die Grünfläche des
nutzungs- Schillerparks als Parkanlage aus.
plan

Die 20. Anderung des FNP bedeutet deshalb einen gravierenden
Einschnitt. Allein ca.3.375 qm öffentliches Parkgelände werden
für privatwirtschaftliche Zwecke geopfert. Das sind nur die
Ausmaße der Grünfläche des Schillerparks tiber der Tiefgarage,
die allerdings fast die Hälfte des gesamten Schillerparks
a usmachen.

Tatsächlich wird erheblich mehr an,Grund und Boden" ilberbaut
(insgesamt rund 17.000 qm).
Der sparsame Umgang mit Grund und Boden f indet nicht statt.
Die Begründung für diese Vorgehensweise fehlt.

Bebauungs- Der Bebauungsplan lässt dem lnvestor erheblichen Spielraum.
plan Die Texte dazu sind sehr vage gefasst.

Der Bebauungsplan ermöglicht, alle Gärten hinter den Häusern
der Kaiserstraße zu bebauen. So kann das gesamte Gelände von
der öffentlichen Grünfläche her (bisher Zweckbestimmung
Parkanlage) einschließlich aller Privatgärten der Kaiserstraße
vollständig zugebaut werden.
Dadurch zu erwartende Belastungen sind aus dem Gutachten
nicht zu ersehen. Sie wurden nicht untersucht.

Den Bebauungsplan selbst und den Landschaftspflegerischen
Fachbeitrag erstellte ein und dasselbe Planungsbüro. So etwas
ist unüblich. Wir halten das im hohen Maße für bedenklich.
Differenzierende Fachbeiträge unterbleiben so.

Mögliche Alternativen werden nicht aufgezeigt. Dazu ist die
Stadt angehalten.

lii
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lnnenstadt zusätzlich Konkurrenz. Ausführungen dazu
fehlen.

Umweltgedanke und Umweltbelange werden zu wenig
gewürdigt. Der Tenor in den Unterlagen des Bebauungsplans, die
schlucken schon genügend, auf ein bisschen mehr kommt es
nicht an, die Dosis kann noch zunehmen, ist inakzeptabel.

Diese Mitbürger haben bisher schon erhebliche
Umweltbelastungen durch Lärm und Emissionen auszuhalten.
Das wird in hohem Maße nicht gewürdigt.

Die Verkehrszunahme und die daraus resultierenden probleme
werden erheblich verniedlicht.

Der Flächennutzungsplan stammt aus 1994. Inzwischen nahm
der Verkehr allgemein zu. Die shell studie nennt ein plus allein
zwischen 1994 bis 2003 von tast 37 o/o PKW (äber 4o o/o alle Kfz).
Also in nahezu von fast nur 10 Jahren, dieser enorme Anstieg.

Die Verkehrsbelastung ist also schon hoch. Die Logik daraus
darf nicht sein, da sowieso viel Lärm und Emissionen vorhanden
sind, kann auch noch mehr dazu kommen. Dieser Logik
widersprechen wir entschieden. Sie ist zynisch.

wir vermissen ein maßstabsgerechtes dreidimensionales Modell.
Es fehlt jedweder Hinweis, warum kein Modell gezeigt wird.
Das fehlende Modell verhindert, dass Mandatsträger die
wirklichen Ausmaße deutlich nachempfinden.

Das verrät die große Unsicherheit von Investor und Stadt.
Ein Modell ist deshalb aus unserer Sicht gerade bei der
Größenordnung dieses Projekts unverzichtbar.

Aus den Unterlagen geht nicht hervor, wer die Gutachter nach
welchen Gesichtspunkten auswählte, wer ihnen den Auftrag
erteilte und ihre Arbeit begleitete und wer sie bezahlte.
So ist Verantwortung nicht zuzuordnen.

Dazu kommt, dass sowohl Verkehrs- und Schalltechnische
Untersuchung als auch Bebauungsplan und
Landschaftspflegerischer Fachbeitrag jeweils von einem
Gutachter erstellt wurden
Wir vermissen das Vier-Augenprinzip und halten dies fär sehr
bedenklich. Differenzierende Angaben werden so unterbunden.

Umwelt

Verkehr

Modell

Gutachten

Branchen- Bisher sind zum Branchenmix wenig gehaltvolle Erklärungen dermix ITG bekannt:

l:
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Statt die bestehende Substanz zu stärken' wird das Kaufhaus

:d;;;r;; ni"nt.inniärtis in die Planung einbezosen'

Strauß wird abgekoppelt u.nd i-soliert' 700 qm Verkaufsfläche im

Unterseschoß s;rr;;-Ja1it.Y:tl?:;;' o"tt irotz der trennenden

Ein_ und Ausfahit ru* center eine nn-uindung Toglich sei, wie

behauptet wi,o, *iääispricnt üblichem Kaufverhalten'

DasInterkommunaleEinzeIhandeIskonzept(|NTEK)siehtnoch
Bedarf fläch"n tül'Ä"tit"r 5 9.0ö 

qm Verkauf sfläche' ITG

benötist 1o-000;';:';; i"hti oie Besründuns f ur diesen

äineoticnen U nterschied'

Der Sprung der ITG von 9'00O.em innerstädtischer
Verkaufsfläche ä"t-r-o.ooo qr i;'l;; Ariumentation anlässlich der

Ei nwoh n"ru"r."ää l;; J ;i rä g leichfal ls-n icht be g rü ndet'

Die ITG behauptet, sie benö.ti99 'n die 10'000 qm

Verkaufsf täche iIi'O-iu.Ä, f in[.auTscän1"t, sonsf rechne es sich

nicht f ür sie. o"n ftfä"nweis btieb sie schuldig'

äln" sachgemäße Begrün.d.ung fehlt'
Wir sagen, oie FiaJnJ gent aä Gesamtbedarf vorbei'

DielTGerk|ärtferner,dass-.EinkaufscenterihreGesetzehaben'
um zu funktioniäiun' öesnalb qeicht die ITG von ihrem

-Baukastenprinii'p*"'tEJri"Ätt rilnl äb' um unwäobarkeiten und

äamit Risiko kr;;; .u'-näir"n. Ei;e'oiäser Gesetzääßiskeiten ist

die Größe. Die ITG geht 9".? "';t" 
M;l in eine 'kleine 

Stadt wie

Haan. Damit steigt das Risiko. w"it"r" unwägbarkeiten will sie

deshalb vermeiden'

INTEC - neutral vom Kreis Mettmann und lH'K initiiert - hält

maximal 5.000'ä;-;;sät.ri"n" veitautstläche für absolut

ausreichend für"ü"-"-n.äe ITG iärilOO % mehr für erforderlich'

Aber nicht nur weir rNTEc sagt, s.000.qrn.I"i"_hen aus, sondern

auch das sunieitt]ue: EmpfindJn' oeiieaef Mgng-e Leerständen

sagt, zusätzliche'ti"itär 5 00t;; sino scnon sehr viel; erst

recht 10'000 qm'

FiIiatistenhabenderITGan.scheinendeinenKorbgegeben.Sie
wollen nicht nach Haan in ein.i:inkäufscenter' Um las Center mit

Einzelhandtl=;;;;;;ü"n tu turr"n' wird versucht' welche von

anderen sterrJn=iä;;;;r;; t.nn'en'itaot abzuwerben' wenn das

kein Verdrängungswettbe-werb';;i ;;t keine Leerstände nach

sich zieht, muisän Verdrängunj und nachfolgende Verödung neu

def iniert werden '

Dazukommt, dass jetzt auch Ostermann nach Abschluss des 13-

jährigen Gerichtivörfanrens, "riu"it"tn 
könnte' ünO das nicht nur bei

Möbeln, sonoern auch im zentreniär"u"nten sortiment' Das macht de

ü:
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Discounter + Vollsortimenter im Untergeschoß. 3.400 qm.
Zwei großflächige Textilläden im Erdgeschoß. Größe unbekannt.
15 unterschiedlich große kleinflächige Einzelhandelsgeschäfte.

ln den Unterlagen zum Bebauungsplan und im Bebauungsplan
selbst finden wir davon nichts. Wir halten es für unbedingt
erforderlich, den Branchenmix genau festzuschreiben.

Es reicht nicht, dass die ITG immer wieder Absichtserklärungen
abgibt, Andeutungen macht und auf laufende Verhandlungen
oder Gespräche verweist. Wenn die ITG tatsächlich gezielt
Branchenmix betreibt, hat sie ein Konzept. Da sie das nicht
vorlegt, hat sie bisher keins. Die entsprechenden Aussagen der ITG
sind deshalb wenig glaubhaft.

Es ist anzunehmen, dass durchaus Geschäfte mit gleichem
Sortiment, die bereits an anderen Stellen in der Innenstadt
vorhanden sind, im W-EC angesiedelt werden und so
angrenzenden Ladenbetreibern Konkurrenz machen. Wir
bezweifeln anders lautende Behauptungen der ITG

Ohne vorliegenden Branchenmix sind die Anzahl der
Lieferantenfahrten ins Erdgeschoß nur ungenau zu ermitteln.
Daran krankt auch das Verkehrsgutachten.

lm Einzelnen gibt es weitere Bedenken:

35 Millionen € Umsatz zusätzlich in der Innenstadt im W-EC
Die ITG gibt an, 35 Millionen € zusätzlich in der Innenstadt im Windhövel-
Einkaufscenter umzusetzen.
Aus den vbrliegenden Zahlen ist nicht ersichtlich, wie die ITG das ohne
Verdrängung und anschließende Verödung im Umfeld schaffen will. Dazu gibt es
von der ITG keine konkreten Angaben. Die Schlussfolgerungen der ITG lassen
sich nicht nachvollziehen. In dem angestrebten Maße kann die ITG das
Kaufverhalten von Haanern und Btrrgern aus dem Umland nicht ändern. Wir haben
höchste Bedenken.

1- Nachf ragebindung - Umsatz durch Auswärtige
Für den Kreis Mettmann ist es typisch, stellt Herr Dr. Danneberg in seinem
Einzelhandelsgutachten fest, dass die Nachfragebindung 1998 in allen Städten
des Kreises bei rund 66 % lag; in Haan 55 - 60 %.

In den Städten des Kreises beträgt der durchschnittliche Kaufkraftabfluss
ungefähr 34 o/o; in Haan gut 40 %. Dabei spielt sicher auch die Lage der Städte
und ihre schnelle und direkte Anbindung an Düsseldorf und andere Großstädte
eine Rolle.

Der Kaufkraftabfluss in Haan übersteigt somit das durchschnittliche Kreisniveau
lediglich um 6 oÄ, obwohl Düsseldorf und Wuppertal aus Haan besonders
verkehrsgirnstig zu erreichen sind.

?, a. " .- r 1
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lmRegelfallewerden30-40%derUmsätzedurchAuswärtigeerreicht,ermitte|te
Herr Dr. Danneberg gleichzeitig.-Das-entspricht prozentual dem Anteil der

Kaufkrafta bwanderu n I'
2. Kaufen am Arbeitsort

Haaner Bürge|" "ro"ii"n 
nur zu 44 o/o in Haan . 56 % arbeiten außerhalb'

Davon
17 olo in Düsseldorf
10 Yo in Hilden
7 o/o in WuPPertal
7 % in Solingen
3 o/o in Erkrath
ilL'ärJ'"r"Äroeitsort dann auch einen Großteil ihrer Einkäufe tätigen'

Es sind fast alles städte mit gutem bis hervorragendeT An-9ebot; davon mit

WuppertaIundSoIingensogar.zweiOberzentrenundeineMetropolemit
Düsseldorf. 310/o arbeiten allein in oiesen drei städtenl Verbindungen zu dem

Arbeitsort entstehen dann zwangsläufig auch frlr Familienmitglieder'

MitdiesenStädtenkannsichHaanaIsEinkaufsstadtschonaufgrundseinerGröße
nicht messen "

3. Überdurchschnittliche hohe Einkommen der Haaner

OanneOerg ermiitett none Netto-Einkommen in Haan:

27 % mit einem ,,stark überdurchschnittlichen Anteil gehobenes monatliches

Netto-Einkommen" gegenüber
20 Yo bei vergleichbaren Städten

monatlichenDispositionsvermÖgen"gegen[tber
Städten.

51 yo haben damit in Haan lt. Dr. Danneberg hohe monatliche Einkommen!

BürgermitsehrhohemEinkommenwolIennichtunbedingtineinem
Einkaufscenter in Haan einkaufen. Sie bevorzugen in dei Regel die exklusive

MetroPole Dtisseldorf '

4. Zusätzliche Käufer aus dem Umland
Die ITG setzt auf zusätzlichen ginrcauf aus anderen Städten' Bisher konnte sie

nicht logisch erklären, waru* t"ni 
"rswärtige 

Kunden als bisher wegen eines

Einkaufcenters nach Haan kommen sollten, wenn sie in ihrer stadt ähnliches

vorf inden:

.:A7
i-., '1' .'

24 o/o mit ,besonders hohem
1O o/o (l) bei vergleichbaren

z. B.
So I i ngen
Wuppertal
H ild en
H ochdah I

Mettma n n

die Clemens-Galerie
Ji" öitv-nrkaden und das Rathaus-Genter'
die Bismarck-Passage
den KomPaktmarkt
äo zrioi b mit 20.000 qm (l) Verkaufsfläche

Ct-r-
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Dazu kommt, dass ein Center von zügiger An- und Abfahrt lebt'
Die sehen wir für das W-EC nicht. Das ist ein erhebliches ungelöstes Manko.
Warum sich mühsam zu einem Center durchkämpfen, wenn eines vor der Haustiir
steht. Denn Center ist Center - mit Abstrichen-

5. Haan zählt als Einkaufsstadt keine 30.000 Einwohnern
Das INTEK (lnterkommunale Einzelhandelskonzept), auf das d.ie Stadt Haan in
ihrer BegrünOung - nicht immer korrekt - gerne verweist, gliedert Haan
in zwei SieCtungischwerpunkte: die Innenstadt um den Neuen Markt und Gruiten.
INTEK folgt dabei der Landesplanung. Wir meinen, vÖllig richtig.

Wenn wir deshalb die 7.500 Einwohner von Gruiten, nach neuesten Angaben der
stadtverwaltung sind es so viele, separieren, kommen wir für Haan auf ein
Potential von 22.000 - 22.500 Einwohnern.

Die ITG geht nach wie vor von 30.000 Einwohnern/Kunden aus und bertlcksichtigt
dabei niJht die unterschiedlichen Einkaufsgepflogenheiten/-ströme dieser beiden
Gebiete Haans. Eine detaillierte Begründung fehlt. Den Ansatz der ITG halten wir
deshalb für falsch. Aus diesem Grund bleiben weiterhin sehr starken Bedenken.

6. Einzelhandelszentralität
Die Einzelhandelszentralität entspricht ohne das Einrichtungshaus Ostermann in
etwa der Zentralität des Kreises Mettmann (INTEK)'

Die Hälfte des Umsatzes entfällt auf nichtzentrenrelevantes Sortiment, z' B'

Möbel

Für Haan ohne Ostermann verbleibt ein einzelhandelsrelevanter Umsatz von
höchsten 84 Mill. €. Der Nachfrageabfluss für dieses Sortiment liegt deutlich
niedriger, als die ITG mit 70 Mill. € angibt.

Lärm, Emission, Verkehr und Parken

1. Anlieferfahrten f ür Untergeschoß
Die Anlieferung des Discounters und des Lebensmittelmarktes im Untergeschoss
des Centers erfolgt über die Schillerstraße.

Das Gutachten geht von 11 Anlieferfahrten aus. Die ITG hat diese jetzt in der
Einwohnerversammlung auf 8 reduziert. Der Unterschied von nahezu
3Q o/o wird nicht begrärioet. Rahmendaten dagegen bleiben unverändert-

Es handelt sich demnach um 16 bzw.22 LKW-Fahrten durch das Haaner
stadtgebiet. welche strecken die LKW bis zur und ab der schillerstraße nehmen'
wird nicht benannt. Ob an anderen Stellen gleichfalls verkehrliche
Schwierigkeiten auftreten könnten, wurde demnach nicht untersucht. Lediglich die
Abfahrt iit angegeben. Sie soll über Schillerstraße / Kaiserstraße erfolgen' Diese
Annahme wird nicht begrÜndet.

Genauso gut vorstellbar ist eine Abfahrt über Schillerstraße/Dieker Straße. Oder
ist der Radius der LKW dafiJr zu groß? Denn die angenommene Abfahrt
Schiilerstraße in die Kaiserstraßä wird als Linksabbiegung vorgeschrieben.
Rechtsabbiegen ist nicht möglich.

:.AQ.
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2. Schillerstraße
In der Hauptverkehrszeit fährt alle 10 Minuten ein Autobus. Dadurch gibt es jetzt
schon erhebliche Probleme beim Begegnungsverkehr. Das potenziert sich, \,venn

in einem engen Zeitfenster außerdem 22 bzw.16 LKW-Fahrten stattfinden.
Vorgaben und Pläne wie das erfolgen soll, gibt es nicht.
nngäOacht ist lediglich, nach dem Bau des Windhövel-Center die Schillerstraße zu
errLeuern. Details dazu gibt es anscheinend nicht.
Das ist ein deutliches Defizit.

Die Ein- und Ausfahrt der TG Schillerstraße ist zu schmal für LKW.
Sie muss deshalb ausgerundet werden. Es fehlt der glaubhafte Nachweis durch
eine Darstellung der Schleppkurve, dass das ausreicht'

über einen Bestandsschutz der Schillerstraße finden wir nirgends Gedanken oder
Untersuchungen. Darin zeigt sich, wie gering entgegen dem BauGB,,die
Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse und die Wohnbedürfnisse der
Bevölkerung' sowiä,Umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine
Gesundheit" berücksichtigt wurden.

3. Anzahl der Parkplätze u. Umschlag - Verkehrsbelastung mit Lärm und
Em ission

Das Gutachten berücksichtigt nur 504 Parkplätze und kommt bei einem
Stellpfatzumschlag von 3,S/Tag auf 1.764 Einfahrten = 3.528 Ein- und Ausfahrten'

Anfangs bei ihrer Projektvorstellung und jetzt wieder spricht dielTG von 540
parkpiatzen. Bei 540 Parkplätzen sind das 1.890 Einfahrten = 3.780 Ein- und
Ausfahrten.

Das macht 7*l__96_m-shf aus. Verkehrsaufkommen und Werte für Emission und Lärm
sind also Oeutticn nOner als veranschlagt. Werte im Grenzbereich werden dadurch
überschritten.

Da wir höhere Umschläge von anderen Einkaufscentern kennen, zweifeln wir die
Umschlagvorgaben von 3,5mal an. Warum hat der Verkehrsgutachter die
Umschta!Oatän von der ITG ilbernommen und keine eigenen dagegen gesetzt?

Wichtige Prämissen der Verkehrs- und Schalltechnischen Untersuchung scheinen
falsch und damit auch die hochgerechneten Werte-

Wir halten eine erneute Überprtrfung für unerlässlich.

Das gilt in besonderem Maße- für Emission und Lärm beim Park-Suchverkehr auf
dem äffenen Parkdeck, Lärm durch Gabelstapler beim Entladen im
Anlieferuntergeschoß bei geöffnetem Tor, Lärm durch Be- und EntlÜfter und
Verkehr auf dLr Kaiserstriße, der jetzt schon zulässige Grenzwerte übersteigt.
Lapidar wird letzteres festgestellt. Konsequenzen nicht aufgezeigt.

Durch unterschiedliche und häufig wechselnde Annahmen und Angaben der ITG
zum Branchenmix und der vorausiicfrttictren Anzahl der Ladenlokale, leidet auch
der Ansatz des Gutachters zu den Anlieferfahrten. Sie sind zu sehr "gegriffen"
und weniger fundiert. Es können mehr sein und damit Lärm- und Emissionswerte
erhöhen. f, ,^, :,, ,.: d q
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150 Parkplätze in der Tiefgarage Schillerstraße bei ,Strauß" entfallen. Sie sind
jetzt/, belegt durch Anwohner (40) und Schüler der Steuerschule (80). Die Frage
ist nicht geklärt, wie der Ersatz aussieht.

Es wird öffentlich Stellplatzkapazität vernichtet. Planerisch muss dafür Ersatz
geschaffen werden. Das ist nicht erkennbar und deshalb ein Mangel.

Die Schitler der Finanzschule parken dann wieder,wild" in den umliegenden
Straßen und blockieren damit zusätzlich den Verkehr. Das wird einfach
übersehen.

Aus dem Verkehrsgutachten geht auch
und von dem Windhövelplatz zukünftig

Weitere Bedenken
Nachstehend führen wir Bedenken zu Einzelpunkten auf; einzelne wurden im
größeren Zusammenhang bereits erwähnt:

1. Klimatische Auswirkung
Den klimatischen Auswirkungen hinsichtlich Verdunstungsrate und'Stadtklima
wird in den Untersuchungen und Einlassungen nicht im genügenden Maße
Rechnung getragen.

Mitten in der Stadt sollen rund 17.000 qm bisher nicht überbauter Grund und
Boden überbaut werden. Wir vermissen bei den Ausführungen die gebührende
Sorgfalt hinsichtlich dieses Aspekts'

2. Emissionstechnische Auswirkung
lnanspruchnahme von Grund und Boden ist enorm. Ca.3.375 qm öffentliche
GrUnfiache, nahezu die Hälfte des als Parkanlage zu nutzenden Schillerparks
(gUltiger Flächennutzungsplan), wird für privatwirtschaftliche Zwecke aufgegeben-

Die Grundwasserneubildung/Entwässerung kommt bei der Beurteilung auch zu
kurz.

Ein Rückhaltebecken ist aus unserer Sicht nicht zu vermeiden.

3. Regenrückhaltebecken
Es ist vorgäsehen "Regeni über den Sandbach abzuleiten. Aufgrund der GrÖße
des Projektes halten wir ein Rückhaltebecken ftlr unabdingbar.

Der Stadt entstehen dadurch erhebliche Kosten- Welche?

Wir halten die Vereinfachung und den Bezug auf frühere Daten für absolut
bedenklich.

4. Geschoßhöhe
Als Geschoßhöhe nannte die ITG bei der Einwohnerversammlung auf Rückfrage
5 m.

i

nicht hervor, wie die jetzt 150 Fahrten auf
erf olgen sollen. Das wird ignoriert.

or i 
1
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lm BP ist davon verständlicherweise nichts zu

Höhenbegrenzung oder Festlegung in Metern'
GeschosJe und Geschossflächenzahl größere

Wir erwarten eine klare Definition, Benennung und Festlegung mit GRz, GFz,
BMZ. First- und Traufhöhe

5. Dächer und Dachaufbauten
Es gibt keine Angaben über die. zulässige und vo.rgesehene HÖhe der Dächer und

Dachaufbauten. Es werden auch keine mittlere Firsthöhe und die Traufhöhe
festgesetzt. Nach unserem Dafürhalten kann die ITG nach oben hin erweitern'
EinJ klare Festlegung vermeidet das'

6. Be- und Entlüftung
Be- und Entlüfter machen üiet tarm. Diese wesentliche Lärmquelle wurde bei der

schalltechnischen untersuchung bewusst nicht berücksichtigt, da die

;pr"nungsunterlagen das zum letzigen-Zeitpunkt nicht zulassen"'
Der Gutachter "r-pti"nlt,,,die 

nach-außen wirkenden Aggregate nicht in
unmittelbarer Nähe der umliegenden wohnnutzunggl unterzubringen"'
ö;;;;iig; iarmque-trän genorin jetzt in einem Schlllgutachten untersucht und

nicht erst nach Baubeginn.

7. GabelstaPler
Gabelstapler beiä entt"oen und Beladen sind hohe Lärmmacher- Geht das Rolltor
der Tiefgarage an der schillerstraße auf, dringt dieser erhebliche Lärm nach

außen. Lärmpegel und Folgen wurden nicht konsequent bis zum Ende durchdacht
und erläutert. Die angebotänen Empfehlungen sind nicht sehr realistisch' Dadurch

schönt das Gutachten-. wir möchten genaue und konsequente Angaben'

8. ParkPlatz oberirdisch
Der Suchverkehr beim Parken wurde hinsichtlich Lärm und Emission, besonders
aufgrund der efieOärung des Parkdecks, nicht genitgend gewi.rrdigt' Wir halten

entiprechende Untersuöhungen und Rechnungen für unverzichtbar'

9. Fußweg Schillerstraße
An der Einfahrt zur Tiefgarage soll gem. BP zu.beiden Seiten ein Fußweg

angelegt werOen. Unseräs eiacnieni ist ein beidseitiger Fußweg nicht darstellbar'
Der BP wurde an dieser stelle nicht sorgfältig ausgearbeitet'

10. Breite TG Einfahrt - Ausfahrt für LKW
Die vorgesehene Tiefgarageneinfahrt hat eine Breite von 7,50 m' LKW-

Begegn-ungsu"rkehr isi soirit kaum möglich. Wir vermissen dazu klare Aussagen'

11. Bushaltestelle verlegen
An der Kaiserstraße soll die Bushaltstelle in Richtung osten verlegt. werd"l:.Pi"
Folgen werden nicht aufgezeigt: der Verlust an oberiidischen Parkplätzen' Wie

viele es sind wird nicht äufgeieigt. Auch nicht wie Ersatz geschaffen wird'

finden. Der BP enthält keine
lm BP ermöglichen Anzahl der
Höhen.

Auch hier vermerken wir oberflächlichkeit oder lgnorieren von

Verschlechterungen. 
i-, .. .-
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12. Haftung, finanzieller Background lTG, Absicherung der Stadt
Die Unterlagen des BP enthalten keinerlei Hinweise auf den finanziellen
Background der lTG.

Haftungsfragen und Folgekosten sind nicht angesprochen.

Wir vermissen auch eine Worst-Case-Betrachtung der Stadt Haan.

Sie fehlt ebenso wie Alternativen gemäß BauGB. Dabei gibt es viele, auch zügig
umsetzbare.

Ganz auszuschließen ist es nicht, dass aus dem Windhövel-Einkaufscenter eine
Bauruine wird. Wir sorgen uns, dass durch Fehlkalkulationen der ITG mitten in
der Stadt ein ungenutzter oder nur zum Teil genutzter Klotz verbleibt. Dann haben
wir Verlierer auf allen Seiten.

Um dieses Risiko für Haan zu minimieren, ist die Frage nach dem finanziellen
Background der ITG angebracht. Bis jetzt gibt es dazu keinerlei Hinweise. Auch
Haftungsfragen und die Übernahme von Folgekosten sind nicht angesprochen.

Es ist auch nicht ersichtlich, ob die Stadtverwaltung vorhat, Tiefgarage und
Grünfläche (städtisches Eigentum) der ITG kostenlos zu überlassen.

Da die ITG nach eigenen Aussagen angeblich keine Worst-Case-Betrachtung
anstellt, halten wir es für unbedingt erforderlich, dass die Stadtverwaltung das
macht.

Wir kennen viele Beispiele im Bau- und lmmobilienbereich, von Schmitz KG über
Trust bis Bast aus unserer näheren Umgebung, die kurzfristig wider Erwarten
plötzlich in finanzielle Schwierigkeiten gerieten.
Wir wünschen das der ITG nicht. Mehr Sorgfalt von Seiten der Stadt ist hierbei
angebracht.

13. Vorgehensweise der Stadt
Wir sind zudem der Meinung, dass die Stadt geschickterweise eine
Angebotsplanung auf g 30 Abs. 1 BaUGB vorantreibt. ln Wirklichkeit ist es aber
ein Vorhabenbezogener B-Plan nach $ 30 Abs.2 BauGB.

Wir halten dieses Vorgehen für sehr bedenklich und werden es weiter sehr
kritisch verfolgen.

'r



Bürgerin tive lnnenstadt Haan

Stadt Haan
Planungsarnt
Alleestraße 8

42781 Haan

Per Fax vorab

Ir

Steff ungnahme zum Entwurf dee BP 143 - Wlndhövel-Elnkaufscenter -
2. Auolegung

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren.

ursprünglich will die Stadt den Bebauungsplan 143, Windhovel-Einkaufsoenter,
nicht auslegen. Sie meint, die Bilrgerbeteiligung mit der Bürgeranhörung aus 1994
gen0ge. Den im Rat vertretenen Parteien ist zu danken, dass sich die Stadt damit
nicht durchsetzt.

Jetzt gibt es sogär aine zweite Auslegung, Erforderlich machen das die
unzureichende Begründung des Planvorhabens im ersten Entwurf , und 10.000 qm
Verkaufsfläche. die auf Wunsch der ITG offiziell fastgeschrieben werden Eollen.

Es trifft zu, wenn Herr Buckeefeld, der Technische Eeigeordnete, davon spricht,
durch eine zweite Auslegung die Fehler der ereten auszumarzen und den
Bebauungsplan rechtlich unangreifbarer zu machen. Es trifft nicht zu, dass
Anregungen der Bürg€r eingearbeitet wurden. Das ist Etikettenschwindel.

Die zweite Auslegung befasst sich neu mit cter von der ITG geforderten
Verkaufsfläche, den leicht modifizierten Parkmöglichkeiten und einer geänderten
Begrtlndung ftlr das EinkaufscentEr.

Die zweite Auslegung ist deshalb nach unserer Meinung hauptsachlich ein
formaler Alct. Sie dient nicht dazu, B{trger und Trager öffentlicher Belange
eubstanziell zu beteiligen, sondern die geforderten 10.00O qm der ITG durch das
CIMA-Gutachten zu sanktionieren und die ärgsten rechtliohen Lücken bei der
Beg rtlndu ng zu schließen.

Unsere Kritikpunkte sind nicht beseitigt, lm Gegenteil: durch das CIMA-Gutachten
erhalten sie einen ganz wesentlichen zusätzlichen Push. Die zweite Auslegung
erhärtet unsere Einschätzung. Unrere zur ersten Auelegung vorgebrachten
Einwände und Anregungen bleiben bestehen.

Wir bitten Sie erneut, die Satzung so nicht zu beschließen. Sie birgt erhebliche
Risiken. Die ang6sprochenen Vorteile sehen wir nicht. Sie sind aus unserer Sioht
Prophezeiungen] die in Haan nicht eintreffen werden. Das zeigt auch die
inzwiachen bundesweit gefOhrte Debatte 0ber Sinn uncl Unsinn von
Einkaufacentern in d€n Innenstädten.

VorsiEcndcr:
H. l? Breschneider
Dürerstraße 68

42781 l'laan

Telefon / Telefaxr
(o zt 29t 22 43
eMail:

hpbreschneider@tlscali.de

Haan, 11.01.07

0 0 1 a 47
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Wir sind davon irberzeugt, dass Haan etwas Besseres verdient. Dazu kommt, daes
wir uns mit sehr vielen fnitb0rgern einig fOhlen. Über 4.000 haben allein mit ihrer
U nterschrift protestiert und 0ber 200 Mitglieder untersttrtzen die B0rgerinitiative
in ihren Bem0hungen, ein Center in dieser Form zu verhindern.
Wir werclen deshalb nioht locker lassen, Sie zu 0berzeugen.

Die Vorlagen der Stadt halten wir nach wie vor f0r sehr unausgswogen und
einseitig,:um nicht zu sagen tendenziöe. Sollten Sie nicht der Vernunft und lhrem
geeunden Menschenverstand folgen, und die Satzung nach cten jetzigen Vorlagen
der Stadt beschliaßan, werden wir nicht entmutigt aufgeben, eondern unser€
Anstrengungen fortsetzen, Sie soflton uns durch Ihr Verhalten nicht dazu zwingen'
auch rechtliche Möglichkeiten zu nutzen.

Wir nehmen in der beigef0gten Anlage Stellung zu den Anderungen im
Bebauungsplan selbst, der neuen Begrundung und dem CIMA-Gutachten.
Unsere Stellungnahmen zurn ersten Entwurf halten wir aufreCht.

Fre uh d lich

hll"\RÄü'9 $IilN^t]t
Grüße .

Anlage Stellungnahmen Seiten 1- 7

...i'

--

001048
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2. Entwurf zum Bebauungsplan 143
Anlage zur Stellungnehme vom t {.0f ,07

Auch dieser zweite Entwurf des Bebauungsplans 143 entspricht in keiner
Weise den Erfordernissen einer behutsamen aber zielstrebigen
lnnenstadtentwicklung. die frühere Planungen ber0cksichtigt, dem
Gartenatadtcharakter entspricht, verkehrliche Probleme auffängt und nicht
auslöst und weiter erheblich verschärft, keine Rtlsksicht auf die Umwelt
nimmt, die Gefahr von Verödung in anderen Bereichen der Innenstadt außer
acht lässt und sich euf durch nichts bewiesene Aussagen grondat.

Höhen - lllodell, kelns Schnitte - Verhandlungen nlcht beglnnen
Nach 7 Monaten Diskussion wird die Höhe des geplanten Bauwerks begrenzt,
Ftlr die Sitzung des Planungsausschusses am 2E.11,06 sind es 176 m NN. ln
dem 2 Wochen später ausgelegten Bebauungsplan 174 m NN, Gr0nde f0r den
Unterschied nach 2 Wochen nennt die Stadt nicht.

Einmal rnehr fällt uns neben Ungereimtheiten clie oberflächliche
Vorgehensweise dar Stadt auf . Der Bebauungsplan wird nicht mit der
erforderlichen Sorgfalt entwickelt, Wir erwarten eine genau6 Begrondung, um
nicht wiecler abenteuerliche Mutmaßungen ansteilen zu müssen,

Wenn wir uns auf diasem Hintergrund vorstellen, dass die Stadt letztlich
unkonirolliert einen städtebaulichen Vertrag mit der ITG abschließt.
beftirchten wir Sehlimmes und empfehlen bereits an dieser Stelle,
entsprechende Varha nd lu n gen n ioht aufz unehmen.

Die Höhenangaben nach NN ergeben folgende maximal mögliohe Höhen für
das geplante Einkaufscenter. Zum Vergleich eetzen wir die Höhe unseres
Holzmodells im Maßstab 1:100 aus November 06 davor.

t-

Angabe n

Holzmodell 18.11.06
Plsnungsausschuss 2E. 1 1,06
2. Auslegung 08.12.06

Ohne Dach
trt

10,0 - 20,0
17,0 - 22,4
14.0 - 20.0

Mit Dach
m

12,5 , 22,5
19,5 - 24,5
16,5 - 22,5

Diese Zahlen zeigen, mit der Höhenbegrenzung ist nur der Status quo
festgeschrieben. Aus unserer Sicht wird nichts verbess€rt, Es fehlen dartlber
hinaus nach wie vor u. a. Angaben zur Traufhöh€ und GRZ.

Wir erwarten, dass auch alle Dachkonstruktionen die 174 NN nicht
überschreiten d0rfen. Das muss im Bebauunggplan verbindlich
festgeschrieben werden, Wir halten das Fehlen f&r einen erheblichen
Ma ngel.

Die möglichen Ausmaße sind nach wia vor enorm. Wir erinnern an unser
Holzmodell, das in dar Höh€ wie obige Zahlen zeigen, nicht
tr berd irn en sion iert war.

üü1049
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Die wieder vorgelegten Schnitte der ITG ohne Maßstabsangaben verfä[schen
den Eindruck. Wir fordern deshalb erneut ein Modell im tvtäßstab 1:100, und
auf die Schnitte ganz zu verzichten. Das Center hatten wir in seinen
Ausrnaßen nach wie vor f0r zu gigantisch.

TIefe beetlmmen
Dar(iber hinaus halten wir es angesichts des wirrwarrs zu den
Höhenangaben f0r erforderlich, gemäß BauNVO S 16, das Maß cler bauliohen
Nutzung auch !nterhalb der Geläncleoberf läche f estzusetzen. Aufgrund der
Ausmaße des Baukörpers und cler Topographie des Getändes haltän wir dasftlr drin gend erforderlich.

Stellplätze UG - l5K- zu Sondergebiet
Uns irritiert außerdem, dass die Stadt groß anktlndigt, einen zwingenden
Flächenanteil f ür Stellplätze im ersten Untergeschois festzusetze-n, um VKF
gemäß CIMA zu begrenzen. dann aber wieder freiztigig erlaubt,
Stellplatzflächen flachengleich an anderen Stellen dei UG zuzulassen,

Panach gibt der erste Entwurf des Bebauungspläns versteckt weit mehr
Verkaufsfläche her als die von der ITG geforderten 10.000 qm.

Die Stellplatzflächen sollten jetzt schon örtlich genau bestimmt werden.
lst die Planung der ITG so wenig weit fortgeschiitten?

Die Stadt weist darauf hin, dass der Typenzwang der
Baunutzungsvetordnung eine direkte Begrenzung von Verkeufsflächen in
einem MK-Gebiet nicht erlaubt und deshalb dieser weg gewählt wird.

Ein Sondergebiet ließe das zu. Aber das lehnt die Stadt ab. Die maximale
Geschossfläche eines MK-Gebiets zu einam Sondergebiet unterscheidet sich
gernäß BaUNVO wie folgt:

MK
Sondergebiet

GRZ
1,0
0,E

GFZ
3,0
2,4

Ein sondergebiet darf also sehr viel weniger ,möbliert" werden, Die
maximafe GFZ liegt beim MK-Gebiot um 25 7o höher!

Filr llK-Geblet Planziel geändert - wohlkttngende Allgemelnptätzc
Um ein Sondergebi€t zu vermeiden, hat die Stadt jetzt sbgar ihi Planziel
geändert. lm ersten Entwurf begründet die Stadt als Ziel der Planung,
vorhandene Verkaufsflächendefizite zu beheben, Haans f nnenstadt als
Einzelhandelsstanclort zu stärken, darnit funktionale Dafizite zu beheben und
Synergieeff ekte zu erreichen,

Jetzt heißt es, um ein MK-Gebiet zu ,unterfüttarn', di6
lnnenstadterweiterung soll die im Umfeld vorhandene Nutzungsmischung' von
Einzelhandel, Wohnen und Dienstleislungsnutzung aufgreifen und sich Eo in
des funktionale Gef0ge einbinden. Neben ergänzenden Wohn- und
gewerblichen Nutzungen sind f0r diesen zentralen Standort a u c h

cc1050
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Einzelhendelsflächen als Reaktion auf die erlcannten Verkaufsflächendefizite
g eplant.

Wer kann da einer Verwaltung vertrauen, die je nach Bedarf und Prioritäfen
unterschiedlich begr{indet und ihre Planziele im Galopp ändert, um einern
Sondergebiet zu entgehen und die ITG nicht zu vergraulen?

Denn im weiteren Verlauf ihrer Begr(indung bringt die Stadt zwar
wohlklingencle Allgemeinplätze, Eber nichts Konkretes, das ain MK-Gebiet
rechtfertigt. Wo sind ihre Vorschläge zum Mix aus Wohnen, Arbeiten, Leben
und Einkaufen irn Center? Angefangen von einer B0cherei, über einen
Kulturternpel bis hin zu einem Elürgersaal wie sie andere Center haben?
N ichts.

Wir nehmen die Stadt beim Wort und fordern sie auf, Einzelheiten zu
unterbreiten, Solange keine detaillierten Vorschläge vorliegen, gehen wir
vom urspr0nglichen Verpackungsinhalt aus, der einem Sondergebiet
entspricht- Wir erinnern: Die ITG wollte Verkaufsflächen für den
Einzelhandel uncl B[rroraume bauen,

Undefinierts Zu- und Abfahrt - Donkmal- und Bauntachutz
Auch in dem neuen Entwurf sind die Zu- und Abfahrtswege zum und yorn
Center über den Windhövelplatz nicht eingezeichnet und festgelegt.

Wir halten für unabdingbar und für einen großen Mangel, dass zu einem
derart eminent wiohtigen Punkt keine Vorgaben gemacht werden oder was
noch schlimmer wäre, darauf bewusSt verzichtet wird. Wir fordern deshalb,
die genaue Zufahrt in den BP aufzunehrnen.

Wir halten es nicht fttr ausgeschlossen, dass das unter Denkmalschutz
stehende Haus Kaiserstraße 5 und der daneben durch die
Baumschutzsatzung gesch0tzta Baum in Mitleidenschaft gezogen werden.
Wir sind dor Meinung, dass dies bisher nicht ausgiebig untersucht wurde und
melden hierzu unsere Bedenken an.

Schlller- und Kaiserstraße
Auch die den BP 143 eingrenzenden Schiller- und Kaisersraße werden
weiterhin stiefm0tterlich behandelt. Zur SchillerEtraße wissen wir lediglich,
dass es dafOr ein Budget gibt. NormElerweise sind zumindest grobe
Vorstellung erforderlich. um ein einlgermaßen richtiges Budget zu erstellen.

Wir hatten es leider nicht für ausgeschlossen, dass die Stadt sogar plant,
die Bäume an der Schillerstraße ftjr den nnlieferverkehr des Centers zu
opfern. Deshalb fordern wir, den Bestandsschutz im Bebauungsplan in
geeigneter Form zu dokumentieren

Sorgfalt belm Bebauungsplan
Erneut vermissen wir bei allen Punkten die nötige Sorgfalt. Auf einen
stadtebaulichen vertrag zu verweieen, der dies unter Ausschluss der
Öffentlichkeit ragelt, reicht nicht. Wir halten es f 0r unumgänglich, alle
relevanten Punkta im Eebauungsplan aufzuführen und genau vorzugeben.

001051
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VKF über g.600 qm - 5.000 qm bei TNTEK
Die textliche Festsetzung zum B.bruungsplan 143 ist für uns eine
lrogelpaclcung. Sie zahf t schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe desDienstleistungsgewerbes mit Beratungs- und / oder Handwerksanteil wieReisebüros, Banken, Versicherungsagenturen, Frisöre, Reinigungen,
schuster und schl{tsseldi€nste nicht zur Verkaufsfläche,

Die.urspr0nglich von der tTG fUr das Einkaufscenter vorgegebene
verkaufsfläche liegt bei 10,100 qm.clMA gibt ats ohneh'inlchon hohe
maximale Verkaufsfläche 9.600 QI vor. Mit dieser texilichen Festsetzungunterläuft die Stadt nach unserem Daftirhalten das CIMA-Gutachten uncl ksstVerkaufsflächen Ober 9.600 qrn zu.

Dabei weist das CIMA-Gutachterr ausdr0cklich darauf hin, dess die maximale
VKF von 9.600 qm nur zu vertreten ist. wenn die übrige lnnenstadt durchverschiedene Maßnah,men aufgewertet wird. Bebauungsplan und Begr0ndung
machen dazu keine näher6n Angaben,

wir fordern die stadt auf, endlich klare und seriöse Vorlagen zu
unterbreiten. Für uns ist dieser Punkt in hohem Maße kritikwordig undäußerst bedenklich

Ze ntralität - Zuweche - weltere yKF - fatschs Zahten
Das Gutachten baut seine Argumentationskette auf dem ZentrElitätsinctex
von Haan auf. ClV4 geht dabei richtigarweise davon au8, dass bei niedriger
Zentralität sehr viel eher zuEätzliche Kaufkraftbindung möglich ist, als be-ihoher Zentralität. Und dass deshalb mehr zusätztiohe-Verliauisflächen
argumentativ und wohl auch wissenschaftlich leichter zu vermitteln sind.

CIMA ermittelt f0r Haan eine niedrige Zentralität. Ein Grund dafür sind dievon der Stadt angegebenen Einwohnerzahlen, mit Oenen CIMA rechnen
musgte.

Aber die Zahlen stimmen nicht, wie folgender Vergleich mit Zahlen des
Branchenf ührer Gf K zeigen, der in demselben Zeiiraum wie CIMA Haan
ußtersuohte. Auch INTEK ermittelte für eine allerdings schon länger
zur0ckliegende Zeitspanne eine höhere Zentratität.

Gf}(
2 005
Miil. €

1E3
228
1tt

131 ist ein Spitzenwert, Die Stactt sollte sich bei ihren Entscheiclungen auch
davon nicht leiten lassen. Kenntnisse von und fiber Haan, gesunder-
Menschenverständ und eine Ftille von Meinungun, auch voä Verbänden wie
IHK und EinzelhandElsverband mtlssten Grundlage von Entscheidungen sein.

Kaufkraft
Umsatz
Za ntra I ltä t

CITA INTEK
2005 1 998
Miil, € Miil, €

177 154
154 16987 .rr0

c01052
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Verdrängung und Leerettnde - Auestieg ale Koneeguenz
Interessanterweise gestattet die ITG selbst keinen Einblick in ihre
Berechnungen. Von ihr wissen wir.nur, 10,000 qm Verkaufsf läche benötigt
sie um mit dem Center 35 Mill. € Umsatz ohne Verdränotrnq zu erzielen.

Die BltH hat das immer bezweifelt und heftig kritisiert,
Auch CIMA widerspricht der lTG.

l

a

Die CIMA erwartet 39 Milt. € Umsatz und
Käufergruppen erwirtsohaften:

Von Haaner Betrieben
Du rch zusätzl iche Kaufkaufkraftbindung
Durch zusätzliche auswärtige Kunden

will ihn aus folgenclen

rund 13 lltll. € = 1/3 oder 33 %t
14 Miil. €
12 Min. €

Mit dem Center findet also Verdrängungswettbewerb statt, was bisher immer
geleugnet wurde, von der lTG, von der Stadt und von der Kommunalpolitik.
Bisher gibt €s dazu von der tTG keinen Kommentar,

Die ITG erwirtschaftet dernzufolge ein Drittel des Umsatzes in Konkurrenz
zur unmittelbaren Nachbarschaft. 13 Mitl. € weniger Umsatz sind ein
erklecklicher Betrag ftlr den ansässigen Einzelhandel.

Wir meinen sogar, es ist mehr. Eine Reihe von Daten und Gegeb6nheiten
bewarten wir anders als CIMA. Danach bindet das Center die angestrebte
zusätzliche Kaufkraft und zusätzliche auswärtige Kunderr nicht im
erforderlichen Maße, sondern erreicht den angestrebten Umsatz nicht, trotz
Verdrangung. Die Konsequenzen sind absehbär.

In anderen Lebensbereichen wird bei derartig falschen Prämissen diegesamte Planung gekippt. Das erwarten yvir nun von stadt und
Kommunalpolitik. Aus unaerer Sicht wäre es straflich. so fortzufahren.

Alternativen - Ansatz zu rchmal - ünbafrlodtgencle planung
Es wird betont, dass sioh "keine städtebaulich einnvolle und z-udemwirtschaftlich tragfähige Planung realisieren lässt* außer der des ITG-
Einkaufscenters. Dieser Kernsatz ist falsch,

Entgegen dem Auftrag des Bau GB hat die Stadt unseres Wissens keine
Alternativen in j0ngerer Zeit gepr{lft. Auch mit der ITG wurden, soweit wir
informiert sind. keine Alternativen gesucht, die den Vorstef lungen des
I NTEK-Gutachtens entsprechen, dem Gartenstadtcharakter anglpasst sind
und ohne den Kahlschlag am Schillerpark auskommen.

Die Stadt unterließ es außerdem, zuletzt beim ctMA,Gutachten, zu
untersuchen, welshes Minimum erforderlich ist, um ein optimum am
westlichen Neuen Markt mit Anbindung an strauß zu erreichen, beigleichzeitiger Bebauung der Rathauskurve.

Wir sind doshalb cler Meinung, dass noch lange nicht alle Moglichkeiten für
Haans Innenstadt untersucht und ausgeschöpft sind und das äs ein

001053
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Trugschluss ist, wenn unser Bürgermeister erklärt, ohne die ITG gehen in
Haan die Lichtsr auE, Auf diesem Hintergrund halten wir es gegen0ber Haan
und den Haanern ftlr leichtfertig, solche Aussagen zu treffen.

Wir erwarten vom B0rgerm€ister und dem Technischen Belgeordneten, dasa
sie varmehrt Alternativen suchen und berocksichtigen.

Die vorgelegte Planung kann so von uns nicht ekzeptiert werden. Wir weisen
sie zurüCk.

INTEK aua 1999 tlberholt - Eilrgeranhörung Eus 1994 nlcht
Die Stadt hält ein Einzelhandelegutachten (INTEK) eus 1990 f0r,nicht mehr
aussagekräftig bzw. änwendbar", aber eine B0rgersnhörung unrl die
Beteitigung der TräQer öffentlicher Belange aus 1994 sind -otfensichtlich 

so
taufrisch. dass die Stadt sich auf dle BeEchlosse des Planungsausschusses
aus dereelben Zeit stützt!

Wenn ain Gutachten von 1999 obsolet ist, dann erst Recht eine
Bürgeranhörung von 1994. Mit ihrer Begr0ndung hinsichtlich des zeitlichen
Abstancls mag die Stadt die Notwendigkeit eineg ner.ren Gutachtens
reohtfertigen. Oas Manko ainar Bllrgerbeteiligung nach verbrieftem Recht
wird dadurch nach unserem Empfinden umso deutlichar.

Fehlendee Gesamtkonzept f{lr dle Innenstadt
Die BllH bedauert außerordentlich. dass B0rgermeister, Technischer
Beigeordnetar und clie Kommunalpof itik die Chance nicht genutzt haben mit
dem CIMA-Gutachten, die nun schon eeit vielen Jahren betriebene
Patchwork-Politik zu beseitigen. Ein Konzept für die gesamte Inneostadt gibt
es nicht, von Rathauekurv€ bis zu Strauß, plus Sperrung Durchfahrt Neuer
Markt und Konseguenzen plus defizitäre Tiefgaregen plus Psrken und
Verkehr 0berhaupt.

Nach wie vor beschränken sich die Akteure weiterhin auf Teillösungen und
separate Betrachtungswelsen. Dadurch sind die Voraussetzungen f0r weitere
Fehfentwicklungen geschaffen. Wir fordern deshalb ein Konzept f0r die
gesamte Innenstadt. bevsr die Satzung f0r ein ITG-Einkaufscenter
beschloesen wird.

B0rgermeister, Technlschar Beigeordneter und die Kommunalpotitik, in
persona die Fraktionsvorsitzenden, soflen endlich daf0r sorgen.

Ee sind dies
Knut vom Bovert B0rgermeister
Matthias Buckesfelcl Technisoher Beigeordneter
l'larald Giebels
Wllfried Pohler
Michael Ruppert
Petra Lerch
Velimir Malovic

Außerdem vermissen wir
lTG. Als es darum ging,

CDU
SPD
FDP
GAL
UWG.

achon eeit f ängerem konkrete Vorstellungen der
mit Propheeelungen f0r das Canter zu werben, war

001054

8l .ZI Z0-NU.l- I I!31I35 ,bzz6z 1 z6baa Jap r äutl ls1€J€



Bürgerinitiative Innenstadt Haan

-7 -

der ITG kein Weg zu weit. Jetzt, nachdem Vorhersagen entblättert sind und
macht sie sich rar, Sie schweigt bisher weiter dazu und

außerhalb ihres Centers in Haans lnnenstadt einbringen

001055
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Greifbares ansteht,
wie sie sich in und
will.

-.t

So müssen wir weiterhin unterstellen, dass die ITG nur am eigenen Kommerz
und einer möglichst hohen Rendite ihres Centers liegt ,

Mittelzentrum und Einkaufsgtidt - Realitfitsferne
F0r die Stadt ist nach wie vor Haan als Mittelzentrum mit 30.000 Einrtohner
eine Heilige Kuh. CIMA hat die u. E. falsche Sichtweise auch nicht aufgetöst.
Sonsl hätte CIMA nicht die 9.600 qm Verkaufsfläche zugestanden. lm Ansatz
hat CIMA die Situation gesehen. Gruitener orientieren sich in ihren
Einkaufsgewohnheiten nicht nach Haan. Haan als Einkaufsstadt verf0gt
deshalb nur über 23,000 Einwohner.

Aus unserer Sicht ist es deshalb ein lrrtum zu glauben, Gruitener ließen sich
durch ein ITG-Einkaufscenter bei der verkehrlichen Tortur zum Center
umorientieren, Das sollte endlich auch die ITG begreifen.

Dazu bedarf es nicht erst der jüngsten Beschreibung eines
Kommunalpolitikers, der seine Mitbürger nach diesseits (Gruiten) undjenseits (Haan) der Autobahn einteilt.

Die BllH hält deshalb viele Annahmen, die auf 30.000 Kunden / Einwohner
aufbauen, ftrr Makulatur, Die Stadt sollte sich von derlei Träumen
verabschieden und in der Realität ankommen. Dann wird auch Planen viel
einfacher.

ö
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Stadt Haan
Planungsamt
Alleestraße 8

42781 Haan

Per Fax vorab

VorsiEenden
H.P. Bretscfineider
Dürerstraße 68
42781 Haan

Telefon / Telefax:
(o2129l?243

Stellungnahme zum Entwurf des BP 143 -

Email:
hpbretscfi neider@t-online. de

Haan,07.05.08

3. Auslegung - Windhövel-EKZ

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,

Haan ist eine Wohnstadt. Keine Schlafstadt. Aber auch keine Einkaufsstadt.
Haan besteht aus Gruiten und Alt-Haan, ganz unterschiedlich strukturiert und
a usgerichtet.

Haans wichtigstes Merkmal
Als wichtigstes Merkmal von Haan steht in der persönlichen Rangfolge der
Haaner mit großem Abstand ganz oben die,Nähe zu Großstädten".
(Befragung Uni W'tal).

Das ist nicht verwunderlich. Sehr viele Haaner arbeiten (und kaufen dann
natürlich auch) auswärts:

17 o/o in Düsseldorf - 1O o/o in Hilden - 7 o/o in W'tal - 7 o/o in Solingen = 4l--%-
56 o/o sind es insgesamt, die auswärts arbeiten.

21 o/o kaufen nicht in Haan, sondern in den großen Städten (Befragung WZ)
26 o/o kaufen definitiv nicht im geplanten ITG-Center
41-%- Kunden entgehen der ITG und ihrem Center in Haan.

Das Center bringt keinen Umschwung für die Innenstadt. lm Gegenteil.
Die Negativfolgen sind groß.

51-%- wollen kein Center (RP-Befragung).

420ß_ Bürger protestierten mit ihrer Unterschrift gegen das ITG-Center.

D.h. auch mit der 3. Auslegung des BP 143 macht die Stadt gegen ein Großteil
ihrer Bürger Politik. Anderslautende Angaben sind deshalb nicht korrekt.

Nutzen des Monuments
Viele Haaner möchten konstruktive Veränderungen an verschiedenen,Ecken" in
der Haaner lnnenstadt, die dem Gartenstadtcharakter aber auch Verbraucher-
bedürfnissen Rechnung tragen. Die Frage stellt sich, wem nutzt das geplante
Monument? Was bringt es Gutes? Denn:

li
v
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. Es verunziert das Stadtbild, zerstört den Schillerpark und die.Grüne

Schneise" über Park Ville d'Eu zum Karl-August-Jung-Platz.
. Es belästigt als Klotz im Schillerpark das Umfeld und die Anwohner - nicht

nur optisch, sondern belastet auch rnit Lärm und Abgasmief.
. Der PKW-Verkehr wird kulminiert und auf Nebenstraßen abgedrängt.
. Der bestehende Einzelhandel wie schon bisher durch unkluge Maßnahmen

weiter beschädigt. Mehr ,Tote Augen" sind die Folge.

Falsche Angaben, falsch berechnet
Die von CIMA ermittelte Zentralität ist unrichtig.Logischerweise auch die darauf
basierenden Schlußfolgerungen, auf die sich die Stadt in ihr:er neue Vorlage /
3.Auslegung bezieht. Wir nehmen dazu detailliert in der Anlage Stellung. Zudem
stimmen die Berechnungen von CIMA auch deshalb nicht, weil CIMA von falsch
vorgegebenen Einwohnerzahlen ausgehen mußte.

Privatwirtschaftlich vor Gemeinwohl - Bedenken bleiben
Die 3. Auslegung des Bebauungsplans 143 stellt nach unserem Dafürhalten in
eklatanter Weise weiterhin privatwirtschaftliche Interessen über das Gemeinwohl.
Aus diesem Grunde halten wir unsere Bedenken gegen diesen Bebauungsplan
aufrecht, der das ITG-Center von Herrn Roelen ermöglichen soll. D.h. unsere
Stellungnahmen vom 21.06.06 und 11.01.07 bleiben in allen Einzelheiten
vollinhaltlich bestehen, soweit ihnen nicht durch die 3.Auslegung des
Bebauungsplans 143 sowohl rechtlich als auch materiell Rechnung getragen
wu rd e.

Unvernunft gegen Bürgerwillen
Zu einzelnen Anderungen der 3. Auslegung nehmen wir weiter Stellung in der
Anlage. An dieser Stelle halten wir abschließend fest, dass eine derartig klotzige
Planung gegen städtebauliche, verkehrsrelevante, umwelt- und
anwohnerfreundliche Vernunft und gegen große Teile der Bevölkerung nicht mit
normalen Maßstäben zu begreifen ist. Die Befürworter konnten das bisher nicht
sachgerecht erklären.
Es ist zudem schon mehr als eigenartig, dass Albert F.W. Roelen von der ITG
einen Bauvorbescheid erhält, der auf dem gegenwärtig unwirksamen Bebauungs-
plan beruht _ und die Anwohner wissen nichts davon. Wir fühlen uns erneut
bestätigt mit unserem Rattenschwanz von Einwänden zu Auslegung 1-3 und
unserer Beurteilung der städtischen Vorgehensweise! Vertrauen Sie der Verwal-
tung, forderte der Haaner Bürgermeister jüngst. Wie könnten -wir das?
Außerdem fragen wir uns, was Herrn Roelen wohl bewogen hat, seine Zusage für
ein Center bis Ende 2008 auf 2009 zu verlängern. Sind es Zugeständnisse der
Stadt, die nicht aus dem Bebauungsplan ersichtlich sind? Auch das werden wir
weiter verf olgen.

Freundliche Grüße

\\\\KKSI--.
AnlagenSeiten3-6
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Unstimm ig keiten
Auch die 3. Auslegung zum Bebauungsplan 143 enthält
die so nicht stimmen. Wir führen deshalb zunächst auf,
Unstimmigkeiten zuließen oder förderten, wodurch auch
beeinflusst ist.

eine Reihe von Punkten,
was die Befürworter an
diese Auslegung stark

-o

. Haan mit Bocholt zu vergleichen, um ein Center schmackhaft zu machen.. Einen Teil des Schillerparks als beckel der Tiefgarage abzuqualifizieren.

. Weismachen zu wollen, dass ein Windhövel-Einkaufscenter ohne
Verdrängungswettbewerb auskommt und sogar die Nachbarschaft befruchtet
und zum Blühen bringt.^

. Die Größe des Centers'von 1O.OOO qm VKF zu relativieren, indem in einer
Einwohnerversammlung die bestehende Verkaufsfläche der Innenstadt von
unter 10.000 qm auf 16.000 qm angehoben wurde.

. 30.700 Einwohner CIMA nennen, damit CIMA eine nützliche Zentralität
e rrech n et.

. Die LKW-Anlieferung über die Schillerstraße von 12 - 8 Fahrzeugen (33 -
5O o/o Unterschied) anpassen, um freundlichere Werte zu erhalten.. lrreführend von einer Passage sprechen, obwohl weder Ausmaß noch Lage
oder städtebauliche Ausrichtung des Ein kaufcenter-Klotzes einer früher
einmal angedachten Passage entsprechen.

Keine Ausschreibung.
Es wurde nie systematisch ausgeschrieben. Weder mit den Auflagen f rüherer
Jahre, noch mit den f ür die ITG abgespeckten Vorgaben.
Auch die ITG ist vermutlich ein Zufallsprodukt wie verschiedene Bewerber vor ihr,
die wahrscheinlich aufgrund der Auflagen absprangen. Herr Buckesfeld kannte die
ITG von seiner früheren Tätigkeit in Radevormwald her. Dort hat sie ein
Einkaufscenter gebaut. Aber auch die ITG soll dem Vernehmen nach zunächst
abgewunken haben, bis die Stadt offensichtlich Zugeständnisse machte.

Gerade weil die Stadt immer wieder die Angebotsplanung des BP 143 betonte und
eine vorhabenbezogene Planung in Abrede stellte, wäre eine Ausschreibung nötig
gewesen.

Verkaufsfläche und Zentralität
Die von INTEK als maximal verträglich gehaltenen 5.000 qm Verkaufsfläche
stockte CIMA im Laufe der Aufstellung des Bebauungsplans 143 wunschgemäß
auf nahezu 10.000 qm auf. INTEK hatte noch alles was über 5.000 qm VKF
hinausgeht als schädlich abgelehnt^ Das hat nichts mit einer veränderten
Einzelhandelssituation in Haan zu tun, wie die Stadt jetzt schreibt. INTEK ist in
wesentlichen Aussagen nicht überholt.

Die Stadt stellt in ihrer neuen Auslegung fest und bezieht sich dabei auf das
CIMA-Einzelhandelsgutachten, dass in Haan für ein Mittelzentrum nur eine
unterdurchschnittliche Tentralität vorhanden ist. Cl MA ermittelt eine Zentralität
von 87 und meint, dass durch das ITG-Center 102 erreicht wird_

,ö
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Diese Aussage ist nicht haltbar. Haan hat ohne
Zentralität von 124 bzw. 1311
Die GfK nannte 131 laut IHK Düsseldorf für den
Zeitraum !

das Center schon längst eine

von der CIMA untersuchten

Der durch das Center erwartete Zuwachs ist deshalb irreal. Darauf aufgebaute
Entscheid ungen desgleichen.
Eine Zentralität von 124 bzw.131 spiegelt eindeutig wieder, dass die Stadt nicht
das von CIMA prognostizierte Steigerungspotential durch ein ITG-Einkaufscenter
h at.

Darüber hinaus halten wir die Vorgehensweise der Stadt durch hohe falsche
Einwohnerzahlen eine niedrige Zentralität zu ermöglichen, für unstatthaft.

Überdies sind wir weiter der Meinung, dass die geplante Größe des Centers über
die von CIMA als maximal verträglich gutgeheißene Verkaufsfläche von 9.600 qm
hinausgeht. Die vermietbare Fläche liegt deuttich höher. Die Umfirmierung von
,Verkaufsfläche" irt ,Einzelhandelsbetriebe" erst jetzt und nach einem
Bauvorbescheid bestärkt uns darin. Die Begründung der Stadt können wir nicht
nachvollziehen bzw" verstehen.

LEPro $ 24a - Großflächiger Einzelhandel
Ahnlich zugeschnitten liegen aus unserer Sicht in der neuen Auslegung die
ausführlichen Darlegungen zum LEPro $ 24a. LEPro unterstützt großflächigen
Einzelhandel in den Innenstädten, statt außerhalb auf der,,Grünen Wiese". Die
Situation in Haan stellt sich anders dar. Derartig großflächiger Einzelhandel wie
im ITG-Einkaufscenter wird in Haan und in der Innenstadt nicht benötigt.

Die Stadt hat deshalb in ihrer Begründung aus der Not eine Tugend gemacht und
sich hinter LEPro $ 24a geklemmt. Da sie nur in der Innenstadt passende
städtischer Grundstücke für großflächigen Einzelhandel zur Verfügung hat und
nicht außerhalb, zieht sie gnadenlos die Karte LEPro g 24a.

Anstelle einer Verdoppelung der Verkaufsfläche in der Innenstadt durch Oas ifC-
Center gibt es eine Reihe von verträglichen und attraktiven Alternativen, die von
der Stadt nicht eruiert und nicht untersucht wurden.
Obwohl die Stadt den Bebauun.gsplan 143 als Angebotsplanung deklariert, wurden
die vorgesehenen 10.000 qm noch nicht einmal ausgeschrieben.

Haan hatte eine intakte innerstädtische lnfrastruktur.
Es gab als Ausnahme ein Einrichtungshaus außerhalb der lnnenstadt mit einem
beschränkten zentrenrelevanten Sortiment. Ansonsten wurde Einzelhandel
außerhalb der Innenstadt nur ganz beschränkt zugelassen.

Durch Beschlüsse der Kommunalpolitik veränderte sich die Innenstadt mit
geänderter Verkehrsführung, ausgeweitetem Fußgängerbereich, erschwertem
Parken - auch durch weniger oberirdische Parkplätze - und Sperren von Straßen
für den PKW-Verkehr.

Die Negativfolgen stellte ein späteres Gutachten fest. Andern tat sich nichts
nennenswertes. Verwaltung und Politik brachten es nicht fertig, Maßnahmen zu

-'o
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korrigieren und/oder behutsam die Innenstadt konventionell weiterzuentwickeln
bzw. die ursprünglichen Überlegungen vernünftig zu Ende zu bringen.

Zudem hob die Politik die Begrenzung des zentrenrelevanten Sortiments beim
Einrichtungshaus auf und ließ für die Nahversorgung in Unterhaan
Lebensmittelmärkte (Aldi, Lidl, Rewe) mit ausreichenden Parkmögtichkeiten
außerhalb der Innenstadt zu, wie auch Aldi an der Landstraße und jetzt
neuerdings wahrscheinlich auch Lidl. ln Gruiten wird die Nahversorgung
gleichfalls ausgeweitet. (Lidl an der Landstraße steht übrigens im Gegensatz zum
Zentrenkonzept der CIMA.)

Die meisten Haaner halten trotzdem einen zusätzlichen Lebensmittelmarkt in der
Innenstadt für unabdingbar, auch als Magnet/Frequenzbringer kombiniert mit
weiteren Maßnahmen! Die vorgesehene schädliche Größenordnung des Centers
ist dafür nicht erforderlich. Sie dient höchsten dazu, das Zentrum der Stadt zu
verschieben und eine ganze Reihe von Dingen platt zu machen. Den mit Abstand
besseren Weg sehen viele Haaner in konstruktiven Veränderungen an
verschiedenen Stellen der Innenstadt.

Sich von Seiten der Stadt auf $ 24a zu berufen, deckt auch an dieser Stelle die
Unlogik des Bebauungsplans 143 auf und ist ein Widerspruch in sich.

Die Denkweise, die dahinter stehen ffiag, Fehler der Vergangenheit durch ein EKZ
auszubügeln und durch Verkäufe von städtischen Grundstücken ein bißchen zu
,verdienen", ist ein kurzsichtiger lrrglaube gegen den wir uns mit aller
Entschiedenheit wehren müssen

Die Sucht nach Größe
Von Anfang an war die Stadtverwaltung darauf bedacht, dem Investor ITG
größtmögliche Ausdehnungsfreiheit zu ermöglichen. Das zeigt sich an vielen
Stellen.

Es drückt sich aus

in den unterschiedlichen Höhenparametern
in der maximal möglichen GFZ
in einer Verdoppelung der Verkaufsfläche während des Planungsverlaufes
(mit dem neuen Einzelhandelsgutachten der CIMA, das fast 10.000 qm
VKF für verträglich hält, gegenüber dem nur wenige Jahre jüngeren
neutralen INTEK-Gutachten des Kreises mit maximal 5000 qm)
in der fehlenden GRZ.

Die jetzt in der 3. Auslegung vorgegebene GRZ macht das an einer Zahl
unwiderlegbar deutlich: 1,0!
Dies ist die maximal mögliche Grundflächenzahl für das von der Stadt als
Kerngebiet ausgewiesene Bebauungsgebiet.
Bei einem Sondergebiet, das die Stadt ablehnt, beträgt die maximale
Grundflächenzahl 0,8, nicht 1,0! (Ebenso GFZ 3,0 zu 2,41)
Die enorme Dominanz wird zusätzlich deutlich, wenn wir die GRZ des mit WA
gekennzeichneten "Allgemeinen Wohngebietes" daneben halten: 0,4 (statt 1 ,O).

',f
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Die Grundflächenzahl ist deshalb stets anzugeben, um eine "geordnetestädtebauliche Entwicklung unter dem Gesichtspunkt des Bodenschutzes" zu
erreichen. ln unserem Falle wird der Maximalwert zu Grunde gelegt. Das zeigt an,
dass die Stadt einen Weg zur Verwertung von Haaner Grund und Boden für privat-
wirtschaftliche Zwecke fortsetzt, der keine anderen Bedürfnisse berücksichtigt.

S 1 (7) BauGB schreibt vor, dass öffentliche und private Belange gegeneinander
und untereinander gerecht abzuwägen sind. Das findet weder geeignet noch
ausreichend statt; auch im Hinblick auf die angrenzende stadtbildfreundliche
Wohn bebau un g.

In Hinblick auf das angrenzende süd-/westliche Gebiet wiederholt sich damit, wie
bei der GFZ, die im wahrsten Sinne des Wortes herausgehobene Bedeutung des
ITG-EKZ von Herrn Roelen mit seinen exorbitanten Größenwerten. Aus unserer
Sicht ist dies absolut nicht tolerierbar und gesetzeskonform, weil insbesondere
mit Grund und Boden nicht sorgsam umgegangen und den Anwohnern geschadet
wird.

Stilblüten
Aus übergeordneten Grtinden beteiligen wir uns ein weiteres Mal mit
Einwendungen zum Bebauungsplan, obwohl die bisher gemachten Erfahrungen zu
ihrer Wirksamkeit ausgesprochen mager sind. Alle Einsprüche und Anregungen
wurden abgebügelt. Es fand bisher weder eine vorurteilsfreie grr.indliche
unvoreingenommene Abwägung statt, noch wurden Anregungen übernommen.
Anderslautende Hinweise von Seiten der Stadt stimmen nicht.
Bürger werden erst gehört und von der Verwaltung wahrgenommen, wenn diese
klagen und Recht bekommen.

Typische Verlautbarungen der Stadt klingen folgendermaßen:
"Die ITG zeigt mit ihren Zeichnungen eindrucksvoll, wie das Projekt auf Anregung
der Bürgerinnen und Bürger weiterentwickelt wurde, und wie sich das
Neubauprojekt harmonisch in das Stadtbild Haans einfügt. Die Ansicht vom
Schillerpark zeigt die harmonische Einbindung des Gebäudes in den Grünraum.
Weil Architekturmodelle von innerstädtischen Projekten wegen der umgebenden
Bebauung von den Betrachtern nur aus der Hubschrauberperspektive
wahrgenommen werden können, wurde auf den Bau eines Modells verzichtet."

Wer's glaubt, wird selig. Wir fühlen uns durch solche Chloroform-Prosa auf den
Arm genommen.

Anntich verhält es sich mit Zitaten aus CIMA. Die Stadt zitiert CIMA als
Kronzeugen für das gigantische Einkaufscenter von Herrn Roelen. An anderer
Stelle (Landstraße Lidl) macht sie genau das Gegenteil von dem was CII\rlA
empfiehlt. Damit füttert sie einen Eindruck von Beliebigkeit, Opportunismus,
unseriöser Abwägung und fehlender Glaubwürdigkeit. Weitere Nahrung erhält dies
durch ein plötzlich eingeleitetes Umlegungsverfahren, das Anwohner unter Druck
setzt und an dem sich Politiker im Ausschuss beteiligen, die befangen sein
kö n n ten.

,O
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